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 Datenübermittlung zur Bonitätsprüfung 

Ich habe zugestimmt, dass meine Antragsdaten (Name/Vorname/Ge-
burts datum bzw. Firma, Straße/Hausnummer, PLZ/Ort) vom Ver sicherer 
vor Vertragsschluss zu einer Bonitätsprüfung genutzt werden. Die ge-
nannten Daten werden hierfür an die infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, übermittelt, die uns nach  einem 
EDV-gestützen Datenabgleich Informationen zu Ihrem bisherigen 
 Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen zur Verfügung stellt.

* Der Ansprache zum Zweck der kundenorientierten Produkt-
information sowie der Optimierung der Kundenzufriedenheit kann ich 
jederzeit widersprechen.

Inhalte

I.  Allgemeine Bedingungen für die 
 Kraftfahrtversicherung (AKB)

II.  Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG  
über die Folgen einer Verletzung der 
gesetzlichen Anzeigepflicht
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Servicequalität

Geprüfte  
Datensicherheit 



I. allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (aKB) –  
einfach sicher

 a Welche leistungen umfasst Ihre KfzVersicherung? 

	 A.1		 	Kfz-Haftpflichtversicherung	–	für	Schäden,	die	Sie	mit	
Ihrem Pkw Anderen zufügen

 A.1.1 Was ist versichert?
 A.1.2 Wer ist versichert?
 A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
	 A.1.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.1.5 Was ist nicht versichert?
	 A.2	 Kaskoversicherung	–	für	Schäden	an	Ihrem	Pkw
 A.2.1 Was ist versichert?
 A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
 A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
 A.2.3 Wer ist versichert?
	 A.2.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
	 A.2.5	 Was	zahlen	wir	im	Schadenfall?
	 A.2.5.1	 	Was	zahlen	wir	bei	Totalschaden,	Zerstörung	oder	Verlust?
 A.2.5 a  Leistungserweiterung Kasko-Versicherung
	 A.2.5.2	 Was	zahlen	wir	bei	Beschädigung?
 A.2.5.2.5 Was zahlen wir bei Werkstattbindung für Pkw?
	 A.2.5.3	 Sachverständigenkosten
 A.2.5.4 Mehrwertsteuer
	 A.2.5.5	 Zusätzliche	Regelungen	bei	Entwendung
	 A.2.5.6	 Bis	zu	welcher	Höhe	leisten	wir	(Höchstentschädigung)?
	 A.2.5.7	 Selbstbeteiligung
 A.2.5.8 Was wir nicht ersetzen
	 A.2.6	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung
	 A.2.7	 	Können	wir	unsere	Leistung	zurückfordern,	wenn	Sie	

nicht selbst gefahren sind?
 A.2.8 Was ist nicht versichert?
	 A.2.9	 Meinungsverschiedenheit	über	die	Schadenhöhe	
	 	 (Sachverständigenverfahren)
 A.2.10 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
	 A.3		 	Autoschutzbrief	–	Hilfe	für	unterwegs	als	Service	oder	

 Kostenerstattung
 A.3.1 Was ist versichert?
 A.3.2 Wer ist versichert?
 A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
	 A.3.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
	 A.3.6	 	Zusätzliche	Hilfe	bei	Panne,	Unfall	oder	Diebstahl	 

ab 50 km Entfernung
	 A.3.7	 	Hilfe	bei	Krankheit,	Verletzung	oder	Tod	auf	einer	Reise	 

ab 50 km Entfernung
	 A.3.8	 Zusätzliche	Leistungen	bei	einer	Auslandsreise
 A.3.9 Was ist nicht versichert?
	 A.3.10	 Anrechnung	ersparter	Aufwendungen,	Abtretung
	 A.3.11	 Verpflichtung	Dritter
	 A.4	 	Familien-Insassen-Unfall-Schutz	–		wenn	Insassen	verletzt	

oder getötet werden
 A.4.1 Was ist versichert?
 A.4.2 Wer ist versichert?
	 A.4.3	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.4.4  Welche Leistungen umfasst der Familien-Insassen- Unfall-

Schutz?
	 A.4.5	 Leistung	bei	Invalidität
 A.4.6 Leistung bei Tod
 A.4.7  Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende 

Krankheiten oder Gebrechen?
	 A.4.8	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung
 A.4.9 Was ist nicht versichert?
	 A.5	 	Kfz-Umweltschadenversicherung	–	für	öffentlich- 

rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz
 A.5.1 Was ist versichert?
 A.5.2 Wer ist versichert?

 A.5.3 Versicherungssumme und Höchstzahlung
	 A.5.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.5.5 Was ist nicht versichert?
	 A.6	 Zusatzleistungen	für	Elektro-	und	Hybridfahrzeuge
	 A.6.1	 Kurzschlussschäden	an	der	Verkabelung
 A.6.2 Tierbiss
 A.6.3 Erweiterter Versicherungsschutz für Akkumulatoren
 A.6.3.2 Was ist versichert?
 A.6.3.3 Entsorgungskosten
 A.6.4 Was ist nicht versichert?
 A.6.5 Kündigung
 A.7 Auslandsschadenschutz
 A.7.1 Was ist versichert?
 A.7.2 Was leisten wir?
 A.7.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
 A.7.4 Wer ist versichert?
 A.7.5 Versicherte Fahrzeuge
	 A.7.6	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.8 Fahrerschutzversicherung
 A.8.1 Was ist versichert?
 A.8.2 Wer ist versichert?
	 A.8.3	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
 A.8.4 Welche Leistungen umfasst die Versicherung?
 A.8.5 Fahrer-Unfallgeld
 A.8.6 Fahrer-Unfallrente
	 A.8.7	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung
 A.8.8 Was ist nicht versichert?
 A.9 Preisgarantie
 A.9.1 Was ist versichert?
 A.9.2 Wie lange gilt der Baustein?
	 A.9.3	 	In	welchen	Fällen	schließen	wir	den	Baustein	Preisgarantie	

rückwirkend zu Beginn des aktuellen Versicherungsjahres 
aus?

 A.9.4 Wann wird der Beitrag erstattet?

	 B	 Beginn	des	Vertrags	und	vorläufiger	Versicherungsschutz	

 B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
	 B.2	 Vorläufiger	Versicherungsschutz

 C Beitragszahlung 

	 C.1	 Zahlung	des	ersten	oder	einmaligen	Beitrags
	 C.2	 Zahlung	des	Folgebeitrags
	 C.3	 Nicht	rechtzeitige	Zahlung	bei	Fahrzeugwechsel
	 C.4	 	Beitragspflicht	bei	Nachhaftung	in	der	Kfz-Haftpflicht-

versicherung
	 C.5	 Zahlungsperiode
	 C.6	 SEPA-Lastschriftverfahren

	 D	 Welche	Pflichten	haben	Sie	beim	Gebrauch	des	Pkw?	

 D.1 Bei allen Versicherungsarten
	 D.2	 	Zusätzlich	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	Umweltschaden-

versicherung
	 D.3	 Welche	Folgen	hat	eine	Verletzung	dieser	Pflichten?

	 E	 Welche	Pflichten	haben	Sie	im	Schadenfall?	

	 E.1	 	Kfz-Haftpflicht-	und	Kaskoversicherung,	Familien-	
Insassen-Unfall-Schutz,	Autoschutzbrief

 E.2 Umweltschadenversicherung
	 E.3	 Zusätzlich	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung
	 E.4	 Zusätzlich	in	der	Kaskoversicherung
	 E.5	 Zusätzlich	beim	Autoschutzbrief
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	 E.6	 Zusätzlich	im	Familien-Insassen-Unfall-Schutz
	 E.7	 Zusätzlich	beim	Auslandsschadenschutz
	 E.8	 Welche	Folgen	hat	eine	Verletzung	dieser	Pflichten?

	 F	 Rechte	und	Pflichten	der	mitversicherten	Personen	

 g laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Pkw 

	 G.1	 Wie	lange	läuft	der	Versicherungsvertrag?
	 G.2	 	Wann	und	aus	welchem	Anlass	können	Sie	den	

 Versicherungsvertrag kündigen?
 G.3  Wann und aus welchem Anlass können wir den 

 Versicherungsvertrag kündigen?
 G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
	 G.5	 Form	und	Zugang	der	Kündigung
 G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
	 G.7	 Was	ist	bei	Veräußerung	des	Pkw	zu	beachten?
 G.8 Wagniswegfall

 H außerbetriebsetzung, saisonkennzeichen, Fahrten mit  
      ungestempelten Kennzeichen 

	 H.1	 Was	ist	bei	Außerbetriebsetzung	zu	beachten?
	 H.2	 Welche	Besonderheiten	gelten	bei	Saisonkennzeichen?
 H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

 I schadenfreiheitsrabattsystem 

	 I.1	 Einstufung	in	Schadenfreiheits-	und	Schadenklassen
	 	 (SF-Klassen/S-Klassen)
 I.2 Ersteinstufung
 I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
	 I.2.2	 Sonderersteinstufung	eines	Pkw	in	SF-Klassen
	 I.2.3	 	Anrechnung	des	Schadenverlaufs	der	Kfz-Haftpflicht-

versicherung in der Vollkaskoversicherung
	 I.3	 Jährliche	Neueinstufung
 I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
 I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
	 I.3.3	 Besserstufung	bei	Saisonkennzeichen
	 I.3.4	 		Besserstufung	bei	Verträgen	mit	SF-Klassen	2	oder	1⁄2	

bzw.	mit	Klassen	S,	0	oder	M
	 I.3.5	 Rückstufung	bei	schadenbelastetem	Verlauf
 I.4  Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter 

 Verlauf?
	 I.4.1	 Schadenfreier	Verlauf
	 I.4.2	 Schadenbelasteter	Verlauf
	 I.5	 Wie	Sie	eine	Rückstufung	vermeiden	können
 I.6  Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungs-

schutzes	auf	den	Schadenverlauf	aus?
	 I.7	 Übernahme	eines	Schadenverlaufs
	 I.7.1	 In	welchen	Fällen	wird	ein	Schadenverlauf	übernommen?
 I.7.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
	 I.8	 Einstufung	nach	Abgabe	des	Schadenverlaufs
	 I.9	 Auskünfte	über	den	Schadenverlauf

 J Merkmale zur Beitragsberechnung 

 J.1 Fahrzeugbezogene Merkmale
	 J.2		 Risikobestimmende	Tarif-	und	Gefahrenmerkmale

	 K	 Beitragsänderung	aufgrund	tariflicher	Maßnahmen	

	 K.1	 Typklasse
	 K.2	 Regionalklasse
	 K.3	 Tarifänderung
 K.4  Ihr Lebensalter
 K.5  Wirksamkeitsvoraussetzungen
 K.6 Kündigungsrecht
 K.7  Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung
 K.8 Änderung der Tarifstruktur

 l Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen    
     umstands 

L.1	 Änderung	des	Schadenfreiheitsrabatts
L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung
L.3	 Änderung	der	Regionalklasse	wegen	Wohnsitzwechsels
L.4	 	Ihre	Mitteilungspflichten	zu	den	Merkmalen	zur	Beitrags-

berechnung
L.5 Änderung der Art und Verwendung des Pkw
L.6 Änderung der Tarifgruppe

 M Meinungsverschiedenheiten, gerichtsstände,   
       anzeigen/Willenserklärungen 

	 M.1	 Wenn	Sie	mit	uns	einmal	nicht	zufrieden	sind
	 M.2	 Gerichtsstände
	 M.3	 Anzeigen/Willenserklärungen

 n Bedingungsänderung 

 anhang 1: tabellen zum schadenfreiheitsrabattsystem 

 1 Pkw
	 1.1	 Einstufung	von	Pkw	in	Schadenfreiheitsklassen	
	 	 (SF-Klassen)
	 1.2	 Rückstufung	im	Schadenfall	bei	Pkw

 anhang 2: tabellen zu den typklassen 

	 1	 Kfz-Haftpflichtversicherung
 2 Vollkaskoversicherung
 3 Teil- und Minikaskoversicherung

 anhang 3: tabellen zu den regionalklassen 

	 1.	 In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung
 2. In der Vollkaskoversicherung
 3. In der Teil- und Minikaskoversicherung

 anhang 4: tarifgruppen 

 1 Tarifgruppe A
 2 Tarifgruppe B
 3 Tarifgruppe F
 4 Tarifgruppe N

 anhang 5: art und Verwendung von Fahrzeugen 

 1 Pkw
 2 Leasingfahrzeuge
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Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsver-
trags folgende Versicherungsarten:
–	 Kfz-Haftpflichtversicherung	(A.1)
– Kaskoversicherung (A.2)
– Autoschutzbrief (A.3)
– Familien-Insassen-Unfall-Schutz (A.4)
– Kfz-Umweltschadenversicherung (A.5)
– Zusatzleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge (A.6)
– Auslandsschadenschutz (A.7)
– Fahrerschutzversicherung (A.8)
– Preisgarantie (A.9)

Die Versicherungen A.1 bis A.5 werden als jeweils rechtlich selbststän-
dige	Verträge	abgeschlossen.	In	Ihrem	Versicherungsschein	finden	Sie,	
welche Versicherungen Sie mit welchen Leistungsinhalten für Ihren Pkw 
abgeschlossen	 haben.	 Endet	 die	 Kfz-Haftpflichtversicherung,	 endet	
 automatisch auch die Kfz-Umweltschadenversicherung sowie die Preis-
garantie, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

 a Welche leistungen umfasst Ihre KfzVersicherung? 

A.1	 Kfz-Haftpflichtversicherung	–	für	Schäden,	die	Sie	mit	Ihrem	
Pkw anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Pkw einen Anderen geschädigt
A.1.1.1  Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch 
den Gebrauch des Fahrzeugs
a)  Personen verletzt oder getötet werden,
b)  Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,
c)   Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Per-

sonen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen (reine Vermögensschäden)

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 
von	Haftpflichtbestimmungen	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	oder	des	
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen	 des	 Privatrechts	 geltend	 gemacht	 werden.	 Zum	
Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z.B. das Ein- und 
Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete	und	unbegründete	Schadenersatzansprüche
A.1.1.2  Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schaden-
ersatz in Geld.
A.1.1.3  Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese 
auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche 
der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht	
A.1.1.4  Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schaden-
ersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle 
dafür	 zweckmäßig	 erscheinenden	 Erklärungen	 im	 Rahmen	 pflichtge-
mäßen Ermessens abzugeben.

Mitversicherung	 von	 Anhängern,	 Aufliegern	 und	 abgeschleppten	
Fahrzeugen
A.1.1.5	 	Ist	mit	dem	versicherten	Pkw	ein	Anhänger	oder	Auflieger	ver-
bunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versi-
cherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Pkw 
abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haft-
pflichtversicherungsschutz	besteht.	
Dies	gilt	auch,	wenn	sich	der	Anhänger	oder	Auflieger	oder	das	abge-
schleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem 
versicherten	Pkw	löst	und	sich	noch	in	Bewegung	befindet.	

Führen fremder gemieteter Pkw im Ausland (Mallorca-Police)
A.1.1.6 Der Versicherungsschutz für ein als Pkw zur Eigenverwendung 
zugelassenen Fahrzeugs umfasst auch Schäden, die Sie, Ihr Ehegatte 
oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner 
als	 Fahrer	 eines	 vorübergehend	 gemieteten,	 versicherungspflichtigen	
Pkw auf einer Reise im Ausland verursachen.
Als Ausland gilt der Geltungsbereich nach A.1.4.1 Satz 1 mit Ausnahme 
Deutschlands. Mietzeiten von mehr als einem Monat gelten nicht als 
 vorübergehend.

Kein Versicherungsschutz besteht, soweit aus einer für den gemieteten 
Pkw	 abgeschlossenen	 Haftpflichtversicherung	 Deckung	 besteht.	 Der	
Versicherungsschutz ist auf die vertraglich vereinbarte Deckungssumme 
begrenzt. Die Mallorca-Police ist in Komfort S nicht enthalten.

Mitversicherung eines Krankenhaustagegeldes bei Anlegen von 
	Sicherheitsgurten
A.1.1.7 Erleidet der Versicherungsnehmer, der einen Sicherheitsgurt 
angelegt hat, mit dem bei uns versicherten Pkw einen Unfall im Sinne 
von A.4.1.1 und A.4.1.2, der eine medizinisch notwendige vollstationäre 
Heilbehandlung zur Folge hat, so leisten wir für jeden Kalendertag des 
Krankenhausaufenthalts ein Krankenhaustagegeld von 10 Euro.
Das Krankenhaustagegeld wird für maximal 28 Tage gezahlt. Aufnahme- 
und Entlassungstag werden je als ein Kalendertag gerechnet.
Bei mehreren vollstationären Krankenhausaufenthalten besteht nur ein-
mal je Kalenderjahr Anspruch auf das Krankenhaustagegeld. Dies gilt 
auch, wenn die Krankenhausaufenthalte wegen verschiedener Unfälle 
stattfinden.
Die Leistung entfällt für einen Aufenthalt in Sanatorien, Erholungs-
heimen, Kuranstalten und Anstalten, die auch Rekonvaleszenten auf-
nehmen.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der	Schutz	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	gilt	für	Sie	und	für	folgende	
Personen (mitversicherte Personen):
a)  den Halter des Pkw, 
b)  den Eigentümer des Pkw,
c)  den Fahrer des Pkw, 
d)   den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen 

oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung 
oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegent-
lich begleitet,

e)   Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn der Pkw mit 
Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird, 

f)   den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitver-
sicherten Fahrzeugs.

g)   die berechtigten Insassen (siehe A.4.2.4), soweit nicht anderweitig 
Haftpflichtversicherungsschutz	besteht.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
selbstständig gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhän-
gende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 
Schadenereignis.	 Die	 Höhe	 Ihrer	 Versicherungssummen	 finden	 Sie	 in	
Ihrem Versicherungsschein.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger 
gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen 
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten 
sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes	 und	 der	 Kfz-Pflichtversicherungs	verordnung.	 In	 diesem	
Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Scha-
denersatzanspruch selbst einstehen. 

A.1.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1	 Sie	 haben	 in	 der	 Kfz-Haftpflichtversicherung	 Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-
päischen Gebieten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ihr 
Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem 
Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2  Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausge-
händigt,	erstreckt	sich	Ihr	Versicherungsschutz	in	der	Kfz-Haftpflichtver-
sicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, so-
weit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des 
Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 
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A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.1.5.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich und widerrechtlich herbeiführen.

Genehmigte	Rennen
A.1.5.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltun-
gen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
Hinweis: Für behördlich genehmigte Rennen muss der Veranstalter eine 
gesonderte Versicherung abschließen. Die Teilnahme an behördlich 
nicht	genehmigten	Rennen	stellt	eine	Pflichtverletzung	nach	D.2.2	dar.

Beschädigung	des	versicherten	Pkw
A.1.5.3  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zer-
störung oder das Abhandenkommen des versicherten Pkw. 

Beschädigung	von	Anhängern	oder	abgeschleppten	Fahrzeugen
A.1.5.4  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten 
Pkw	verbundenen	Anhängers	oder	Aufliegers	oder	eines	mit	dem	ver-
sicherten Pkw geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug 
ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne 
gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten 
Fahrzeug Schäden verursacht werden. 

Beschädigung	von	beförderten	Sachen
A.1.5.5  Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprü-
chen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von 
Sachen, die mit dem versicherten Pkw befördert werden. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines 
Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z.B. Kleidung, Brille, Brief-
tasche). 

Ihr	Schadenersatzanspruch	gegen	eine	mitversicherte	Person
A.1.5.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem 
Eigentümer durch den Gebrauch des Pkw zufügt. Versicherungsschutz 
besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres 
Pkw verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7  Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, 
die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen ent-
stehen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8		Kein	Versicherungsschutz	besteht	für	Haftpflichtansprüche,	so-
weit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang 
der	gesetzlichen	Haftpflicht	hinausgehen.

Schäden	durch	Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

A.1.5.10  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

A.2	 Kaskoversicherung	–	für	Schäden	an	Ihrem	Pkw

A.2.1 Was ist versichert?

Ihr Pkw
A.2.1.1  Versichert ist Ihr Pkw gegen Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkasko), 
A.2.2.a (Minikasko) oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz um-
fasst sind auch dessen unter A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversichert auf-
geführte Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzu-
behör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte 
Teile). Für Fahrzeug- und Zubehörteile, die außerhalb des PKW unter Ver-
schluss verwahrt werden, gelten A.2.1.2 und A.2.1.3 entsprechend. 

Fahrzeug-	und	Zubehörteile
A.2.1.2  Ohne Mehrbeitrag und unbegrenzt mitversichert sind
a)   in der Kasko zu Komfort M und Komfort L alle Teile bis zur in der 

Police genannten Höhe, die werkseitig in den Pkw eingebaut oder 
werkseitig durch entsprechende Halterung mit diesem fest ver-
bunden wurden. Dies gilt nicht für Spezialaufbauten/-ausrüstungen 
(z.B. Spezialausrüstung für Behinderte/Behindertentransport oder 
Notfahrzeuge).

  In der Kasko zu Komfort S  ist Sonderzubehör nicht abgesichert.
b)   alle Teile, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen mit geführt 

werden müssen und diesen entsprechen, sowie, bis zu einem Wert 
von 75 Euro, Zubehör, das der Pannenhilfe oder ausschließlich der 
Unfallauf nahme dient.

c)   folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene 
 Teile:

  – ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
  – Dach-/Heckträger, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,
  –  nach a) bis c) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör 

während einer Reparatur. 
  –  die zu Ihrem Elektro- oder Hybridfahrzeug gehörenden Lade-

kabel.

A.2.1.3  Für die in A.2.1.2.a) genannten Spezialaufbauten / -ausrüstungen 
sowie nachträglich eingebaute Fahrzeug- und Zubehörteile, soweit sie im 
Pkw eingebaut oder durch entsprechende Halterung fest verbunden sind, 
ist die Entschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Höhe 
pro Schadenfall beschränkt. 

A.2.1.4  Nicht versicherbar sind Sachen, die keine Fahrzeug- und Zube-
hörteile sind, wie z. B. Handy und mobile Navigationsgeräte (auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung), Ladestationen von 
Elektro- oder Hybridfahrzeugen, Reisegepäck, persönliche Gegenstände 
der Insassen. 

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?
A.2.2.1  Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalscha-
den oder Verlust des Pkw einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion 
A.2.2.1.1  Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer 
mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubrei-
ten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion 
ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Nicht als Explosion gilt das 
Auslösen eines Airbags.

Entwendung 
A.2.2.1.2  Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl 
und Raub.
Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter der Pkw nicht zum 
Gebrauch in seinem eigenen Interesse oder zur Veräußerung überlassen 
oder unter Eigentumsvorbehalt veräußert wird. 
Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise 
berechtigt ist, den Pkw zu gebrauchen. Kein unbefugter Gebrauch ist, 
wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Pkw beauftragt wird (z.B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem 
 besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Nähever-
hältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (z.B. dessen Arbeitnehmer, 
Familien- oder Haushaltsangehörige).
Versichert sind auch Beschädigungen des Fahrzeugs, wenn diese durch 
eine vollendete oder versuchte Entwendung
– des Fahrzeugs
– seiner mitversicherten Teile oder
– sonstigen Fahrzeuginhalts (z.B. Mantel, Tasche, Koffer)
verursacht werden. Dies gilt nicht für Vandalismusschäden, die anläss-
lich der Entwendung oder des Entwendungsversuchs herbeigeführt wer-
den (z.B. Aufschlitzen des Sitzes, Tritte gegen das Fahrzeug).
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Naturgewalten	–	falls	vereinbart
A.2.2.1.3  Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, 
Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen oder Erdrutsch auf den Pkw, so-
wie Dachlawinen. Als Sturm gilt eine wetterbe dingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8. Lawinen sind an Berg hängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen. Dachlawinen sind von Hausdächern niederge-
hende Schnee- oder Eismassen. Erdrutsch ist ein naturbedingtes Ab-
gleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen. Eingeschlossen 
sind Schäden, die dadurch  verursacht werden, dass durch diese Natur-
gewalten Gegenstände auf oder gegen den Pkw geworfen werden. Aus-
geschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veran-
lasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß	mit	Tieren
A.2.2.1.4	 	 Versichert	 ist	 der	 Zusammenstoß	 des	 in	 Fahrt	 befindlichen	
Pkw mit im Versicherungsschein genannten Tieren. Eine Beschädigung 
an der Lackierung ist nur dann versichert, wenn sie durch ein Ereignis 
erfolgt,	das	gleichzeitig	auch		andere	ersatzpflichtige	Schäden	am	Fahr-
zeug verursacht hat.

Glasbruch
A.2.2.1.5  Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahr-
zeugs. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z.B. Front-, 
Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen 
von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffteile 
von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodu-
len, Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel. Nicht versichert sind Folge-
schäden.
Schäden werden nur nach Vorlage einer Werkstattrechnung ersetzt.
Im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens des Fahrzeuges wird der 
anteilige Ersatzteilpreis der gebrochenen Glasteile in dem Verhältnis er-
setzt, in dem der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs zum Neupreis 
des Fahrzeugs steht. Die Umsatzsteuer und der Arbeitslohn werden in 
diesem Fall nicht ersetzt.

Kurzschlussschäden	an	der	Verkabelung
A.2.2.1.6  Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Pkw durch 
Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert.

Tierbiss	–	falls	vereinbart
A.2.2.1.7  Versichert sind Schäden durch Bisse von im Versicherungs-
schein genannten Tieren an Kabeln, Schläuchen und Leitungen von als 
Pkw zugelassenen Fahrzeugen. Versicherungsschutz besteht auch für 
Folgeschäden durch Tierbiss bis zur im Versicherungsschein genannten 
Entschädigungsgrenze.

A.2.2.a  Welche Ereignisse sind in der Minikasko versichert?
Versichert sind die ausgewählten Ereignisse der Teilkasko nach A.2.2:
– A.2.2.1.1 Brand und Explosion
– A.2.2.1.2 Entwendung
– A.2.2.1.3 Naturgewalten
– A.2.2.1.6 Kurzschluss an der Verkabelung
Nicht versichert nach A.2.2.1 ist: 
– Zusammenstoß mit Tieren nach A.2.2.1.4
– Glasbruch nach A.2.2.1.5
– Tierbiss nach A.2.2.1.7

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalscha-
den oder Verlust des Pkw einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
A.2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach 
A.2.2.1.

Unfall
A.2.2.2.2  Versichert sind Schäden am Pkw durch Unfall. Ein Unfall ist ein 
unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahr-
zeug einwirkendes Ereignis. 
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
–  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvor-

gang haben, z. B. Schäden an der Bremsanlage oder an den Reifen. 
–  Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Betriebsvor-

gangs eintreten, z. B. durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder 
verrutschte Ladung. 

–  Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialer-
müdung, Überbeanspruchung oder Abnutzung haben. 

–  Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhän-
ger ohne Einwirkung von außen, z.B. Rangierschäden am Zugfahrzeug 
durch den Anhänger. 

– Verwindungsschäden 
Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise im 
Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs ent-
stehen, gelten nicht als Unfallschaden. Beispiel: Schäden an der Lade-
oberfläche	beim	Beladen	eines	Lkw	mit	Kies.	

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.2.2.3  Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Per-
sonen, die in keiner Weise berechtigt sind, den Pkw zu gebrauchen. 
Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Ver-
fügungsberechtigten mit der Betreuung des Pkw beauftragt wurden (z.B. 
Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in einem Näheverhältnis zu dem 
Verfügungsberechtigten stehen (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- 
oder Haushaltsangehörige).

Shareconomy	Zusatzleistungen
A.2.2.2.4  Shareconomy Zusatzleistungen – falls vereinbart
Wenn der bei uns versicherte Pkw auf Sie zugelassen ist, übernehmen wir 
bei einem Unfall mit einem Pkw, den Sie über eine Shareconomy- oder 
Carsharing-Plattform gemietet haben, die von Ihnen zu leistende Selbst-
beteiligung bis zur Höhe der bei uns vereinbarten Selbstbeteiligung. Die 
Leistung ist auf 1 500 Euro je Schadenfall begrenzt.

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch 
im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z.B. des Leasing-
gebers als Eigentümer des Pkw, auch für diese Person.

A.2.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geogra-
phischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wir können mit Ihnen sowohl 
Erweiterungen als auch Einschränkungen des Geltungsbereichs verein-
baren.

A.2.5	 Was	zahlen	wir	im	Schadenfall?	
Nachfolgende Entschädigungsregelungen gelten bei Beschädigung, 
Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten ent-
sprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt 
ist. 

A.2.5.1	 Was	zahlen	wir	bei	Totalschaden,	Zerstörung	oder	Verlust?

Wiederbeschaffungswert	abzüglich	Restwert
A.2.5.1.1  Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Pkw zahlen wir 
den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts 
des Pkw. Lassen Sie Ihren Pkw trotz Totalschadens oder Zerstörung repa-
rieren, gilt A.2.5.2.5.2.

Neupreisentschädigung	bei	Totalschaden,	Zerstörung	oder	Verlust
A.2.5.1.2  Wir zahlen den Neupreis des Pkw gemäß A.2.5.1.8, wenn 
–  der Schaden innerhalb von sechs Monaten nach der Erstzulassung des 

Pkw eintritt und
–  sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen 
befindet,	der	es	als	Neufahrzeug	unmittelbar	vom	Kfz-Hersteller	oder	
-Händler erworben hat.

Als Neufahrzeug gilt auch ein Fahrzeug, das vor der Zulassung auf Sie als 
Tages- oder Kurzzulassung auf einen Kraftfahrzeughändler zugelassen 
war,	wenn	das	Fahrzeug	bei	der	Zulassung	auf	Sie	eine	Laufleistung	von	
nicht mehr als 500 km aufwies und die Erstzulassung auf den Kraftfahr-
zeughändler nicht länger als einen Monat zurücklag.
Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.
Bei Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Audio-, Video- oder 
technischen Kommunikations- und Leitsystemen wird im Schadenfall, 
wenn sich dieser innerhalb des vorgenannten, für die jeweils vereinbarte 
Produktlinie gültigen Zeitraums nach der Erstzulassung des Fahrzeuges 
ereignet, der Neupreis erstattet.
Nach Ablauf dieser Frist wird vom Neupreis ein Abzug von 1 % pro Monat, 
entsprechend des Fahrzeugalters, gerechnet ab Ablauf der jeweiligen 
Neuwertentschädigungsfrist, vorgenommen. 
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Wird keine Ersatzbeschaffung nachgewiesen, so beschränkt sich unsere 
Leistung auf maximal 800 Euro.

A.2.5.1.3   Wir	 zahlen	die	über	den	Wiederbeschaffungswert	hinausge-
hende Neupreisentschädigung oder Kaufwertentschädigung nur in der 
Höhe, in der gesichert ist, dass die Entschädigung innerhalb von einem 
Jahr nach ihrer Feststellung für die Reparatur des Pkw oder den Erwerb 
eines anderen Fahrzeugs verwendet wird. Ein Anspruch auf Verzinsung 
der Entschädigung besteht in diesem Fall nach Ablauf von einem Monat 
ab Nachweis der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls
A.2.5.1.4    Bei	 Totalschaden,	 Zerstörung	 oder	 Verlust	 eines	 Fahrzeugs	
infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung – soweit nichts 
anderes vereinbart ist – um 10 %, wenn das Fahrzeug mit einer vom Ver-
sicherer anerkannten Wegfahrsperre ausrüstbar, aber nicht ausgestattet 
ist. Wir verzichten auf den Abschlag, wenn der Pkw zum Zeitpunkt des 
Diebstahls mit einer anerkannten Wegfahrsperre gesichert war. 
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.5.7 bleibt hiervon un-
berührt. 

Was	 versteht	 man	 unter	 Totalschaden,	 Wiederbeschaffungswert,	
Marktwert,	Neupreis,	Kaufwert	und	Restwert?
A.2.5.1.5  Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der 
Reparatur des Pkw dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.5.1.6  Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf 
eines gleichwertigen gebrauchten Pkw am Tag des Schadenereignisses 
be zahlen müssen. 

A.2.5.1.7  Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahr-
zeugs in der Ausstattung des versicherten Pkw oder  – wenn der Typ des 
ver sicherten Pkw nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren 
Nachfolgemodells am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden 
muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung 
des Herstellers abzüglich orts- und markenüblicher Nachlässe.

A.2.5.1.8  Restwert ist der Veräußerungswert des Pkw im beschädigten 
oder zerstörten Zustand.

A.2.5.1.9  Sofern vereinbart, zahlen wir abweichend von A.2.5.1.1 und 
A.2.5.1.2 als Wiederbeschaffungswert den tatsächlichen Marktwert 
(Marktwert für ein Liebhaberfahrzeug) des Fahrzeuges. Voraussetzung 
ist die Vorlage eines zum Zeitpunkt des Schadenfalles max. 2 Jahre alten 
Gutachtens über die Höhe des Marktwertes (Marktwert für ein Liebha-
berfahrzeug) nach Classic Data Grundsätzen. Das Gutachten muss durch 
einen ver eidigten KFZ-Sachverständigen vor dem Schadenfall erstellt 
worden sein. Kann ein derartiges Gutachten im Schadenfall nicht vorge-
legt werden, gelten die Regelungen zum Wiederbeschaffungswert nach 
A.2.5.1.1 und A.2.5.1.7.

A.2.5.1.10  Kaufwert ist der von uns ermittelte Wiederbeschaffungswert 
des Fahrzeugs am Tag der erstmaligen Zulassung auf Sie. Berücksichtigt 
wird dabei auch der Fahrzeugzustand unmittelbar vor Eintritt des Scha-
dens. Im Schadenfall müssen Sie uns auf Verlangen den Kaufvertrag für 
das Fahrzeug vorlegen.

A.2.5 a Leistungserweiterung Kasko-Versicherung 

GAP-Versicherung	bei	Leasing-	und	kreditfinanzierten	Pkw
In Ergänzung zu A.2.5.1.1 ersetzen wir die Differenz zwischen dem (Netto-)  
Leasing- bzw. Kreditrestbetrag und dem Wiederbeschaffungswert des 
Fahrzeugs. Dies gilt nicht im Falle einer Abrechnung nach A.2.5.2.1.b) 
oder wenn bei einem Elektrofahrzeug ausschließlich der Akku geleast 
oder	finanziert	ist.
–  Der Leasingrestbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezins-

ten Leasingraten, anteiliger Restrate, abgezinstem Leasingrestwert 
und noch nicht verbrauchter Mietvorauszahlung. Nicht berücksichtigt 
werden vor Eintritt des Schadenfalls fällig gewesene, nicht bezahlte 
Raten. Bei Leasingverträgen mit Kilometerabrechnung gilt: Der Lea-
singrestbetrag wird um den Aufwand für die Mehrkilometerleistung 
gekürzt, wenn die tatsächliche Kilometerleistung zum Schadenzeit-
punkt die vertraglich erlaubte Kilometerleistung übersteigt. Die Kilo-
meterleistung wird anteilig für den Schadenmonat errechnet.

–  Der Kreditrestbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezinsten 
Kreditraten und  anteiliger Restrate. Nicht berücksichtigt werden vor 
Eintritt des Schadenfalls fällig gewesene, nicht bezahlte Raten. Das 
Darlehen muss nachweislich ausschließlich zur Finanzierung des 
Fahrzeugs aufgenommen worden sein.

Die Leistung aus der GAP-Versicherung gilt für Leasing- bzw. Kreditver-
träge auf der Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzeiten. 
Den Leasingvertrag bzw. den Kreditvertrag mit dem Kfz-Kaufvertrag 
müssen Sie uns auf Verlangen vorlegen. A.3.11 gilt entsprechend.

Verlängerung	der	Neupreisentschädigung
Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, zahlen wir abweichend von 
A.2.5.1.2  1. Spiegelstrich bzw. abweichend von A.2.5.2.2  1. Spiegel-
strich den Neupreis des Pkw, wenn der Schaden innerhalb von 24 Mona-
ten nach Erstzulassung des Pkw eintritt.

Kaufwertentschädigung	 für	 gebrauchte	 Pkw	 bei	 Totalschaden,	 Zer-
störung oder Verlust
Falls vereinbart zahlen wir bei gebraucht erworbenen Pkw bei Totalscha-
den, Zerstörung oder Verlust innerhalb von 12 Monaten nach der erst-
maligen Zulassung auf Sie den Kaufwert des Fahrzeugs. Ein vorhandener 
Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.
Sie können die Leistungserweiterung Kasko-Versicherung jederzeit zur 
nächsten Hauptfälligkeit kündigen.

A.2.5.2	 Was	zahlen	wir	bei	Beschädigung?

Reparatur
A.2.5.2.1  Wird der Pkw beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erfor-
derlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a)   Lassen Sie den Pkw vollständig und fachgerecht reparieren, zahlen 

wir die Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach 
A.2.5.1.7, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt 
dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.5.2.1.b.

b)   Lassen Sie den Pkw nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht 
reparieren, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen 
Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wieder-
beschaffungswerts (siehe A.2.5.1.7 und A.2.5.1.9).

   Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei 
 Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung 
angerechnet.

c)   Wir zahlen Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge 
auf die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zu-
schläge), wenn Sie diese durch eine Rechnung nachweisen.

Neupreisentschädigung	bei	Beschädigung
A.2.5.2.2  Wir zahlen den Neupreis des Pkw gemäß A.2.5.8, wenn 
–  der Schaden innerhalb von sechs Monaten nach der Erstzulassung 

des  Pkw eintritt und
–  sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen 
befindet,	der	es	als	Neufahrzeug	unmittelbar	vom	Kfz-Hersteller	oder	
-Händler erworben hat und 

–  die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung 80 Prozent des Neu-
preises erreichen oder übersteigen.

Als Neufahrzeug gilt auch ein Fahrzeug, das vor der Zulassung auf Sie als 
Tages- oder Kurzzulassung auf einen Kraftfahrzeughändler zugelassen 
war,	wenn	das	Fahrzeug	bei	der	Zulassung	auf	Sie	eine	Laufleistung	von	
nicht mehr als 500 km aufwies und die Erstzulassung auf den Kraftfahr-
zeughändler nicht länger als einen Monat zurücklag.
Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.
Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neu-
preisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass die Ent-
schädigung innerhalb von einem Jahr nach ihrer Feststellung für die 
Reparatur des Pkw oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet 
wird. Ein Anspruch auf Verzinsung der Entschädigung besteht in diesem 
Fall nach Ablauf von einem Monat ab Nachweis der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung.

Abschleppen
A.2.5.2.3  Ist Ihr Pkw aufgrund einer Beschädigung nicht mehr fahrbe-
reit, ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis 
zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht 
ein	Dritter	Ihnen	gegenüber	verpflichtet	ist,	die	Kosten	zu	übernehmen.	
A.3.11.2 gilt entsprechend. 
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Das gilt nur, soweit einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschä-
digung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die Obergrenze nach A.2.5.2.1.a 
oder A.2.5.2.1.b nicht überschritten wird.

Kein Abzug neu für alt
A.2.5.2.4  Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausge-
tauscht oder der Pkw ganz oder teilweise neu lackiert, ziehen wir von den 
Kosten der Ersatzteile oder der Lackierung keine Kosten ab (neu für alt). 
Bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen ist der Abzug neu für alt auf Antriebs-
akkumulatoren beschränkt.
Die Entschädigungsleistung für Akkumulatoren von Elektro- oder Hyb-
ridfahrzeugen richtet sich nach der Anzahl der Betriebsjahre des Akku-
mulators. Wir ziehen im zweiten und dritten Betriebsjahr vom Kaufpreis 
einen Abzug „neu für alt“ in Höhe von 20 % ab. Ab dem vierten Betriebs-
jahr nehmen wir für jedes weitere angefangene Betriebsjahr einen wei-
teren Abzug von 10 % vor.

A.2.5.2.5 Was zahlen wir bei Werkstattbindung für Pkw?
Haben Sie für Ihren Pkw die Kaskoversicherung mit Werkstattbindung 
mit uns vereinbart, gilt abweichend von A.2.5.2 Folgendes:

Reparatur	in	von	uns	benannter	Marken-	oder	Fachwerkstatt
A.2.5.2.5.1  Bei Beschädigung Ihres Pkw zahlen wir die für die Reparatur 
 erforderlichen Kosten bis zu dem sich nach A.2.5.2 und A.2.5.3 bis A.2.5.7 
ergebenden Betrag nur dann, wenn Sie den Pkw tatsächlich  reparieren 
lassen und dazu eine von uns vorab verbindlich benannte Marken- oder 
Fachwerkstatt beauftragen.
Für diesen gebundenen Reparaturauftrag übernehmen wir die notwen-
digen Fracht- und sonstigen Kosten, soweit wir sie bestätigt oder im 
Rahmen eines von uns organisierten Schadenservice veranlasst haben. 

Beschränkung	der	Ersatzleistung	
A.2.5.2.5.2  Bis zu einer vollständigen und fachgerechten Reparatur in 
einer von uns nach A.2.5.2.5.1 vorab benannten Marken- oder Fachwerk-
statt ist  unsere Ersatzleistung auf 80 % der Reparaturkosten beschränkt, 
die wir nach marktüblichen und sachverständigen Grundsätzen errech-
nen oder errechnen lassen (z.B. TÜV oder DEKRA), mindestens jedoch 
gilt eine zusätzliche Selbstbeteiligung von 100 Euro als vereinbart. 
Wünschen Sie keine Reparatur des Fahrzeugs, sind wir berechtigt, als 
Abrechnungsgrundlage eine durch uns veranlasste Kostenkalkulation zu 
Grunde zu legen.

Wirtschaftlicher Totalschaden
A.2.5.2.5.3  Wir zahlen den Differenzbetrag zwischen dem Wiederbe-
schaffungswert und dem in unserem Auftrag nach marktüblichen Grund-
sätzen ermittelten Restwert des Pkw, wenn die nach A.2.5.2.5.1 oder 
A.2.5.2.5.2 erforderlichen Kosten der Reparatur diesen Differenzbetrag 
übersteigen. 

A.2.5.3	 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen 
Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer auf unsere Leistungen nach A.2.5.1 und A.2.5.2 erstat-
ten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten 
Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer er-
statten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.5	 Zusätzliche	Regelungen	bei	Entwendung

Wiederauffinden	des	Pkw
A.2.5.5.1  Wird der Pkw innerhalb eines Monats nach Eingang der Scha-
denanzeige in Textform wieder aufgefunden und können Sie innerhalb 
dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen den Pkw wie-
der	in	Besitz	nehmen,	sind	Sie	zur	Rücknahme	des	Pkw	verpflichtet.	

A.2.5.5.2  Wird der Pkw in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) 
von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für dessen 
Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und 
Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1 500 km (Bahnkilometer) 
vom regelmäßigen Standort des Pkw zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.5.5.3		Sind	Sie	nicht	nach	A.2.5.5.1	zur	Rücknahme	des	Pkw	verpflich-
tet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.5.5.4	 	Haben	wir	die	Versicherungsleistung	wegen	einer	Pflichtver-
letzung (z.B. nach D.1, E.1 oder E.4 oder wegen grober Fahrlässigkeit 
nach A.2.8.1 Satz 3) gekürzt und wird der Pkw wieder aufgefunden, gilt 
Folgendes: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungerlös nach 
 Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der 
Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der 
Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.5.6	 Bis	zu	welcher	Höhe	leisten	wir	(Höchstentschädigung)?	
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Pkw 
nach A.2.5.1.8.

A.2.5.7	 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schaden-
ereignis für jedes versicherte Fahrzeug von der Entschädigung abge-
zogen. Ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart 
haben,	finden	Sie	in	Ihrem	Versicherungsschein.
Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Austausch 
sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, ersetzen wir die Repara-
turkosten ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.5.8 Was wir nicht ersetzen
Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- und 
Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie 
Verlust	von	Treibstoff	und	Betriebsmittel	(z.B.	Öl,	Kühlflüssigkeit),	Wert-
minderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Nutzungsausfall 
oder Kosten eines Mietfahrzeugs. 

A.2.6	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung
A.2.6.1		Sobald	wir	unsere	Zahlungspflicht	und	die	Höhe	der	Entschädi-
gung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei 
Wochen.

A.2.6.2		Haben	wir	unsere	Zahlungspflicht	festgestellt,	lässt	sich	jedoch	
die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Scha-
denanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf 
die Entschädigung verlangen.

A.2.6.3  Ist der Pkw entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob er 
wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädi-
gung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schaden-
anzeige in Textform.

A.2.6.4  Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der end-
gültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder 
abtreten noch verpfänden. 

A.2.7	 Können	wir	 unsere	 Leistung	 vom	Fahrer	 zurückfordern,	wenn	
Sie	nicht	selbst	gefahren	sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise den Pkw und kommt es zu 
einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistun-
gen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis 
grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei 
Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir 
unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Verursachung des 
Schadens nicht zurück, sondern nur bei Vorsatz. 
Die	Sätze	1	bis	3	gelten	entsprechend,	wenn	eine	in	der	Kfz-Haftpflicht-
versicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der 
Entleiher einen Schaden herbeiführt.

A.2.8 Was ist nicht versichert?

Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit
A.2.8.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. In der Kasko zu Komfort M und Komfort L verzichten 
wir bei grob fahrlässiger Verursachung des Schadens darauf, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verhaltens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie
–  den Diebstahl des Pkw oder seiner mitversicherten Teile ermöglichen 

oder
–  den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke 

oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.
In der Kasko zu Komfort S verzichten wir nicht auf dieses Recht.
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Fahrten	auf	Motorsport-Rennstrecken	und	Rennen
A.2.8.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für 
jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmäßig-
keitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Fahr sicherheitstrainings.

Reifenschäden
A.2.8.3  Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen auf-
grund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzei-
tig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei 
dem versicherten Pkw verursacht hat.

Erdbeben,	Kriegsereignisse,	innere	Unruhen,	Maßnahmen	der	Staats-
gewalt
A.2.8.4  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden	durch	Kernenergie
A.2.8.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

Embargos
A.2.8.6  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesre-
publik Deutschland entgegenstehen.

A.2.9	 Meinungsverschiedenheit	über	die	Schadenhöhe	(Sachverstän-
digenverfahren)
A.2.9.1  Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens ein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den 
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachver-
ständigenausschuss.

A.2.9.2  Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahr-
zeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von 
dem jeweils Anderen bestimmt. 

A.2.9.3  Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer 
Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfah-
rens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss 
nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amts-
gericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den 
jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen. 

A.2.9.4  Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis 
des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 

A.2.10 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalschaden von mitver-
sicherten Teilen gelten A.2.5 bis A.2.9.4 entsprechend.

A.3	 Autoschutzbrief	–	Hilfe	für	unterwegs	als	Service	oder	Kostener-
stattung

A.3.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten Schaden-
ereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service 
oder erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser 
Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?
Bei Reisen mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Pkw sind Sie, 
der berechtigte Fahrer und die berechtigten Insassen versichert, soweit 
nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3  Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Pkw sowie ein 
mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger. 

A.3.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, soweit nachfolgend nicht etwas 
anderes geregelt ist. Wir können mit Ihnen sowohl Erweiterungen als 
auch Einschränkungen des Geltungsbereichs vereinbaren.

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann der Pkw nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener 
Kraft nicht beginnen oder fortsetzen, erbringen wir folgende Leistungen:

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
A.3.5.1  Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der 
Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hier-
durch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft 
sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und ver-
wendeten Kleinteile auf 100 Euro.

Abschleppen des Pkw 
A.3.5.2  Kann der Pkw an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit ge-
macht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Pkw einschließlich 
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten bis 150 Euro; bei einem Elektro- oder 
Hybridfahrzeug bis 165 Euro. Hierauf werden durch den Einsatz eines 
Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

Bergen des Pkw
A.3.5.3 Ist der Pkw von der Straße abgekommen, sorgen wir für die 
 Bergung des Pkw einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförder-
ter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 

Was versteht man unter Panne oder Unfall?
A.3.5.4  Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu 
verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mecha-
nischer Gewalt auf den Pkw einwirkendes Ereignis. Zusätzlich gilt bei 
 Elektrofahrzeugen die nicht vorsätzlich herbeigeführte Entladung des 
Akkumulators als Panne.

A.3.6	 Zusätzliche	Hilfe	bei	Panne,	Unfall	oder	Diebstahl	ab	50	km	Ent-
fernung
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Pkw an einem Ort, der mindestens 
50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt 
ist, erbringen wir die nachfolgenden Leistungen, wenn der Pkw am Scha-
denort nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann oder er gestohlen 
worden ist:

Weiter-	oder	Rückfahrt
A.3.6.1  Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a)   Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in 

Deutschland oder
b)   eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens 

 innerhalb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und 
c)   eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutsch-

land, 
d)   eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom 

Zielort zum Schadenort, wenn der Pkw dort fahrbereit gemacht wor-
den ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse, bei 
einer Entfernung über 1 200 Kilometer bis zur Höhe der Kosten für den 
Flug in der Economy-Klasse, jeweils einschließlich Zuschlägen, sowie für 
die nachgewiesenen Taxifahrten bis zu 40 Euro. 

Übernachtung
A.3.6.2  Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Über-
nachtungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens drei 
Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach 
A.3.6.1, oder Mietwagen nach A.3.6.3 oder Fahrzeugtransport bei Pan-
ne oder Unfall bei einer Auslandsreise nach A.3.8.1 b in Anspruch neh-
men, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald der Pkw  Ihnen wieder 
fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein Anspruch auf weitere Über-
nachtungskosten. Wir übernehmen die Kosten bis höchstens 60 Euro je 
Übernachtung und Person.
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Mietwagen
A.3.6.3  Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir 
übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 
die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen der Pkw wieder fahrbereit zur Ver-
fügung steht, jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens 50 Euro 
je Tag. 

Fahrzeugunterstellung
A.3.6.4  Muss der Pkw nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wie-
derherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des 
Transports zu einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hier-
bei	behilflich	und	übernehmen	die	hierdurch	entstehenden	Kosten,	 je-
doch höchstens für zwei Wochen. 

A.3.7	 Hilfe	bei	Krankheit,	Verletzung	oder	Tod	auf	einer	Reise	ab	50	
km Entfernung
Bei einem Todesfall oder im Fall einer unvorhersehbaren Erkrankung auf 
einer Reise an einem Ort, der mindestens 50 km von Ihrem ständigen 
Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die nachfolgend ge-
nannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn die-
se nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise 
(erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.

Krankenrücktransport
A.3.7.1  Müssen Sie, der berechtigte Fahrer oder die berechtigen Insas-
sen infolge Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurücktransportiert 
werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports und über-
nehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen 
medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die 
Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese 
behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum 
Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Über-
nachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 
60 Euro pro Person.

Rückholung	von	Kindern
A.3.7.2  Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Er-
krankung oder des Todes des Fahrers weder von Ihnen noch von einem 
anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir für deren 
Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz 
und über nehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten die 
Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen oder die Kosten eines 
Linienfluges	der	Economy-Klasse	 sowie	die	Kosten	 für	nachgewiesene	
Taxifahrten bis zu 40 Euro.

Fahrzeugabholung 
A.3.7.3  Kann der versicherte Pkw infolge einer länger als drei Tage an-
dauernden Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von 
diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir für 
die Verbringung des Pkw zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen 
die hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung 
selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 Euro je Kilometer zwischen 
Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem 
Fall die bis zur Abholung des Pkw entstehenden, durch den Fahrerausfall 
bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernach-
tungen bis zu je 60 Euro pro Person.

Was	versteht	man	unter	einer	Reise?
A.3.7.4  Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis 
zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger 
Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet 
sind und sich überwiegend aufhalten. 

A.3.8	 Zusätzliche	Leistungen	bei	einer	Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich 
nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 km von Ihrem stän-
digen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich fol-
gende Leistungen: 

A.3.8.1  Bei Panne und Unfall:

Ersatzteilversand
a)   Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des 

Pkw an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht 
beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellst-
möglichem Wege erhalten, und übernehmen alle entstehenden 
Versandkosten.

Fahrzeugtransport
b)   Wir sorgen für den Transport des Pkw zu einer Werkstatt und über-

nehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rück-
transportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn

  –  der Pkw an einem ausländischen Schaden ort oder in dessen 
Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht 
werden kann und 

  –  die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der 
Kaufpreis für einen gleichwertigen gebrauchten Pkw.

Mietwagen
c)   Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir 

übernehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach 
A.3.6.1 die Kosten, bis Ihnen der Pkw wieder fahrbereit zur Ver-
fügung steht, jedoch höchstens 350 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
d)   Muss der Pkw im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Ver-

zollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebüh-
ren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen 
Sie Ihren Pkw verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, über-
nehmen wir die Verschrottungskosten. 

A.3.8.2  Bei Fahrzeugdiebstahl:

Fahrzeugunterstellung 
a)   Wird der gestohlene Pkw nach dem Diebstahl im Ausland wieder 

aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports 
oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, über-
nehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens 
für zwei Wochen.

Mietwagen
b)   Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir 

übernehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach 
A.3.6.1 die Kosten, bis Ihnen der Pkw wieder fahrbereit zur Ver-
fügung steht, jedoch höchstens 350 Euro.  

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
c)   Muss der Pkw nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, hel-

fen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden 
Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger 
Steuern. Lassen Sie Ihren Pkw verschrotten, um die Verzollung zu 
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten. 

A.3.8.3  Im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Pkw im Ausland 
sorgen wir nach Abstimmung mit Ihren Angehörigen für die Bestattung 
im Ausland oder für die Überführung nach Deutschland und überneh-
men die Kosten. Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten 
Person.

A.3.9 Was ist nicht versichert?

Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit
A.3.9.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens 
verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
haltens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie
–  den Diebstahl des Fahrzeugs grob fahrlässig ermöglichen oder
–  den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke 

oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.

Fahrtveranstaltungen
A.3.9.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für 
jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmäßig-
keitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Fahr sicherheitstrainings.

Erdbeben,	Kriegsereignisse,	innere	Unruhen	und	Staatsgewalt
A.3.9.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
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Schäden	durch	Kernenergie
A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

Embargos
A.3.9.5  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

A.3.10	 Anrechnung	ersparter	Aufwendungen,	Abtretung
A.3.10.1  Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie 
ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen,  können wir diese 
von unserer Zahlung abziehen. 

A.3.10.2  Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen 
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten 
noch verpfänden. 

A.3.11	 Verpflichtung	Dritter
A.3.11.1  Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund 
 eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein 
zur	Leistung	oder	zur	Hilfe	verpflichtet	ist,	gehen	diese	Ansprüche	unse-
ren	Leistungsverpflichtungen	vor.

A.3.11.2  Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst 
an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 zur Vorleis-
tung	verpflichtet.	

A.4	 Familien-Insassen-Unfall-Schutz	 –	 wenn	 Insassen	 verletzt	 oder	
getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?
A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen im Familien-Insassen-Un-
fall-Schutz versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Gebrauch Ihres Pkw oder eines damit verbunden 
Anhängers steht (z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), 
erbringen wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die 
vereinbarten Versicherungsleistungen.

A.4.1.2  Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

A.4.1.3  Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine 
erhöhte Kraftanstrengung 
– ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt. 
Beispiel: Die versicherte Person stützt einen schweren Gegenstand ab 
und verrenkt sich dabei das Ellenbogengelenk. 
–  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der Wir-

belsäule zerrt oder zerreißt. 
Beispiel: Der versicherten Person reißt beim Tragen einer schweren 
Waschmaschine ein Muskel im Oberarm. 
Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch 
Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst. 
Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz 
über die normalen Handlungen des täglichen Lebens im Alltag, Beruf 
oder beim Sport hinausgeht. Maßgeblich sind dabei die individuellen 
körperlichen Verhältnisse der versicherten Person.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1  Familien-Insassen-Unfall-Schutz
Mit dem Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind die jeweiligen berechtig-
ten Insassen des Pkw versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen ange-
stellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche den Pkw gebrau-
chen.

A.4.2.2  Familien-Insassen-Unfall-Schutz in anderen Fahrzeugen
Mit dem Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind Sie und mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebende/r 
– Ehepartner
– Lebenspartner
– Kinder
– sonstige Familienangehörige
auch als berechtigter Fahrer oder Insasse eines
– Pkw,

– Wohnmobils und
–  vorübergehend gemieteten oder geliehenen Pkw, Wohnmobil oder 

Lkw bis 7,5 t zulässige Gesamtmasse, 
mit den für die Leistungen nach A.4.4. jeweils vereinbarten vollen 
Versiche rungssummen versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen an-
gestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug 
gebrauchen.

A.4.2.3	 	Befinden	sich	 in	dem	Fahrzeug	mehr	berechtigte	 Insassen	als	
Plätze oder Personen zugelassen sind, verringert sich die Versicherungs-
summe für den einzelnen Insassen entsprechend.

A.4.2.4  Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), 
die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf 
dem	versicherten	Pkw	befinden	oder	 in	 ursächlichem	Zusammenhang	
mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Pkw tätig werden.

A.4.3	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
Sie haben im Familien-Insassen-Unfall-Schutz Versicherungsschutz in 
den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen 
Gebieten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wir können mit 
Ihnen sowohl Erweiterungen als auch Einschränkungen des Geltungsbe-
reichs vereinbaren. 

A.4.4 Welche Leistungen umfasst der Familien-Insassen-Unfall-
Schutz?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nach ste-
henden Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.

A.4.5	 Leistung	bei	Invalidität	

Voraussetzungen
A.4.5.1  Invalidität liegt vor, wenn 
–  die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen 

oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist,
–  die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist 

und
–  die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich fest-

gestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden ist.
Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte 
 Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung
A.4.5.2  Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. 

Berechnung der Leistung
A.4.5.3  Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versiche-
rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 
a)   Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden 

Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier ge-
nannten lnvaliditätsgrade: 

   Arm 70 %
   Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
   Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
   Hand 55 %
   Daumen 20 %
	 	 	 Zeigefinger	 10	%
   anderer Finger 5 %
   Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
   Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
   Bein bis unterhalb des Knies 50 %
   Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
   Fuß 40 %
   große Zehe 5 %
   andere Zehe 2 %
   Auge 50 %
   Gehör auf einem Ohr 30 %
   Geruchssinn 10 %
   Geschmackssinn 5 %
   Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der 

entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
b)   Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invalidi-

tätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind aus-
schließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
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c)   Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-
tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Inva-
liditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach a und b 
zu bemessen.

d)   Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall be-
einträchtigt, werden die nach a) bis c) ermittelten Invaliditätsgrade 
zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berück-
sichtigt.

e)   Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall oder, gleichgültig aus welcher Ursa-
che, später als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf 
Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditäts-
grad, mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewe-
sen wäre.

A.4.6 Leistung bei Tod

Voraussetzung 
A.4.6.1  Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte 
Person infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben ist.

Höhe der Leistung
A.4.6.2  Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe. 

A.4.7 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende Krank-
heiten oder Gebrechen?
A.4.7.1  Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebre-
chen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschä-
digung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens
– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads,
– im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.

A.4.7.2  Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt die 
Minderung.

A.4.8	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs
A.4.8.1		Wir	sind	verpflichtet,	innerhalb	eines	Monats	–	beim	Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob und in welcher 
Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zu-
gang folgender Unterlagen:
– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
–  beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Ab-

schluss des Heilverfahrens, soweit er für die Bemessung der Invalidität 
notwendig ist.

A.4.8.2  Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leis-
tungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei Invalidität bis zu 1 ‰ 
der versicherten Summe.

Fälligkeit	der	Leistung
A.4.8.3  Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen 
über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir  innerhalb von zwei Wochen.

Vorschüsse
A.4.8.4		Steht	die	Leistungspflicht	zunächst	nur	dem	Grunde	nach	fest,	
zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse.

A.4.8.5  Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbar-
ten Todesfallsumme beansprucht werden.

Neubemessung	des	Grades	der	Invalidität
A.4.8.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, 
längs tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen 
zu lassen. Dieses Recht muss 
–  von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung un-
serer	Leistungspflicht	nach	A.4.9.1,	

–  von Ihnen innerhalb eines Monats ab Zugang dieser Erklärung
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als 
wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu 
verzinsen

Leistung für eine mitversicherte Person
A.4.8.7  Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person 
entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit deren Zustimmung 
verlangen.

Abtretung
A.4.8.8  Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen 
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten 
noch verpfänden. 

A.4.9 Was ist nicht versichert?

Straftat
A.4.9.1  Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicher-
ten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht 
oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit 
A.4.9.2  Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten 
Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese 
auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle 
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Per-
son ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Störungen oder Anfälle 
durch ein Schadenereignis verursacht wurden, das unter diesen Vertrag 
oder unter eine für das Vorfahrzeug bestehende Kfz-Unfallversicherung 
fällt.

Fahrtveranstaltungen
A.4.9.3  Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei der 
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazuge-
hörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz 
für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmä-
ßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch 
für Fahr sicherheitstrainings.

Erdbeben,	Kriegsereignisse,	innere	Unruhen,	Maßnahmen	der	Staats-
gewalt
A.4.9.4  Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie
A.4.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kern-
energie.

Embargos
A.4.9.6  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der EU oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.

Rechtsanwaltskosten
A.4.9.7  Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sind nicht versichert. Diese 
erstatten wir nur, sofern wir eine Leistung zu Unrecht abgelehnt haben.

Bandscheiben,	innere	Blutungen
A.4.9.8  Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandschei-
ben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein 
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ist.

Infektionen und deren Folgen
A.4.9.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wund-
starrkrampf und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn 
die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder 
später in den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes 
Unfall ereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautver-
letzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei 
 Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Ver-
trag fallendes Unfall ereignis veranlasst waren. 
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A.4.9.10	 Vergiftungen	 infolge	 Einnahme	 fester	 oder	 flüssiger	 Stoffe	
durch den Schlund (Eingang der Speiseröhre).
Ausnahme: Die versicherte Person hat zum Zeitpunkt des Unfalls das  
10. Lebensjahr noch nicht vollendet. Für diesen Fall gilt der Ausschluss 
nicht, es sei denn, die Vergiftung ist durch Nahrungsmittel verursacht. 

A.4.9.11 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

Beispiele:
–  Posttraumatische Belastungsstörung nach Beinbruch durch einen Ver-

kehrsunfall
– Angstzustände des Opfers einer Straftat

Bauch- und Unterleibsbrüche
A.4.9.12 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unter-
leibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine 
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende Einwir-
kung entstanden sind.

A.5	 Kfz-Umweltschadenversicherung	 –	 für	 öffentlich-rechtliche	 An-
sprüche nach dem Umweltschadensgesetz

A.5.1 Was ist versichert?

Sie	haben	mit	Ihrem	Pkw	die	Umwelt	geschädigt
A.5.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanie-
rung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) 
frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfall-
artige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Pkw (Betriebs-
störung) verursacht worden sind. 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen	des	Privatrechts	gegen	Sie	geltend	gemacht	
werden können.
Hinweis:	Diese	Ansprüche	sind	im	Allgemeinen	über	die	Kfz-Haftpflicht-
versicherung gedeckt. 

Begründete und unbegründete Ansprüche
A.5.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begrün-
det, leisten wir Ersatz in Geld.

A.5.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbe-
gründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 
die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.5.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde 
oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im	Rahmen	pflichtgemäßen	Ermessens	abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- oder Prozess-
führung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den 
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

A.5.2 Wer ist versichert?
Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend.

A.5.3 Versicherungssumme und Höchstzahlung
Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versicherungssumme 
können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Die Versicherungs-
summe ist unsere Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr an-
gefallenen Schadenereignisse unabhängig von deren Anzahl.

A.5.4	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?

Geltungsbereich
Versicherungsschutz gemäß A.5.1 besteht außerhalb des Anwendungs-
bereichs des Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsricht linie 
(2004/35/EG)	 gilt	 oder	 sinngemäße	Anwendung	 findet.	Versicherungs-
schutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit 
 diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

A.5.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz,	grobe	Fahrlässigkeit
A.5.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Verursachung des Schadens sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Unvermeidbare,	 notwendige	 oder	 in	 Kauf	 genommene	 Umwelt-
schäden
A.5.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die 
Umwelt entstehen. 

Ausbringungsschäden
A.5.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung 
oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz-,	Dünge-	oder	Schädlingsbekämpfungsmittel	entstehen,	
es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereig-
nisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, 
diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder 
in andere Grundstücke abdriften.

Bewusste	Verstöße	gegen	Regelungen,	die	dem	Umweltschutz		dienen
A.5.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße ge-
gen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen. 

Vertragliche Ansprüche
A.5.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung	oder	Zusage	über	 Ihre	gesetzliche	Verpflichtung	hinaus-
gehen. 

Fahrtveranstaltungen
A.5.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der 
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungs-
schutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn 
es nicht auf  Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. bei 
Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz be-
steht jedoch für Fahrsicherheitstrainings. 

Erdbeben,	Kriegsereignisse,	innere	Unruhen,	Maßnahmen	der	Staats-
gewalt
A.5.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahme der Staats-
gewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden	durch	Kernenergie
A.5.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie. 

Embargos
A.5.5.9 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der EU oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

A.6	 Zusatzleistungen	für	Elektro-	und	Hybridfahrzeuge	–	falls	verein-
bart

Kurzschlussschäden	an	der	Verkabelung
A.6.1 Abweichend zu A.2.2.1.6 sind Folgeschäden an angrenzenden 
 Aggregaten (z.B. Lichtmaschine, Batterie, Anlasser) und an der Elektrik 
bis zu einem Betrag von 20 000 Euro mitversichert.
Sonstige Folgeschäden sind nicht versichert.

Tierbiss
A.6.2 Abweichend zu A.2.2.1.7 sind Folgeschäden durch Tierbiss bis zu 
einem Betrag von 20 000 Euro mitversichert.

A.6.3 Erweiterter Versicherungsschutz für Akkumulatoren

Was ist ein Akkumulator?
A.6.3.1	 Ein	 Akkumulator	 ist	 ein	 wiederaufladbarer	 Speicher	 für	 elek-
trische Energie und dient zum Antrieb Ihres Elektrofahrzeugs.
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Was ist versichert?
A.6.3.2 Der Akkumulator Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs ist über 
die in A.2.2.1 und A.2.2 beschriebenen Schadenereignisse hinaus gegen 
jede Beschädigung, Zerstörung oder jeden Verlust durch alle Ereignisse 
versichert, denen der Akkumulator ausgesetzt ist. Abweichend zu A.2.1.4 
ist die zu Ihrem Fahrzeug gehörende Ladestation inklusive Ladekabel 
für den Antriebs-Akkumulator des versicherten Fahrzeugs mitversichert, 
wenn sie unter Verschluss gehalten werden.
A.3.11 gilt entsprechend.

Entsorgungskosten
A.6.3.3 Wir ersetzen die nach einem Totalschaden tatsächlich angefalle-
nen und nachgewiesenen Aufräumungs- oder Entsorgungskosten, wel-
che in Verbindung mit einer Beschädigung des Akkumulators in einem 
Elektro-/Hybridfahrzeug stehen bis zu einem Betrag von 3 000 Euro.

Was ist nicht versichert?
A.6.4 Die in A.2.8 genannten Fälle sind nicht versichert. Darüber hinaus 
besteht kein Versicherungsschutz für:

–	Schäden	durch	Verschleiß/Abnutzung
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch eine allmäh-
liche Einwirkung oder durch den gewöhnlichen Alterungsprozess ent-
stehen (z.B. Leistungsminderung bei richtigem Gebrauch).

–	Konstruktions-	oder	Materialfehler
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Konstruktions- 
oder Materialfehler des Herstellers.

–	Chemische	Reaktionen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an Akkumulatoren, wel-
che durch chemische Reaktionen ausgelöst werden.

Kündigung
A.6.5 Ergänzend zu G.4 gilt: Den Ergänzungsschutz Zusatzleistungen 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge können Sie oder wir kündigen. 
Die Kündigung des Bausteins berührt das Fortbestehen anderer Ver-
träge nicht. Jedoch endet der Ergänzungsschutz Zusatzleistungen für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Beendigung der Kaskoversicherung, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf.

A.7	 Auslandsschadenschutz	–	wenn	andere	Sie	oder	ihr	Auto	im	Aus-
land	schädigen	–	falls	vereinbart

Was ist versichert?
A.7.1 Sie sind versichert bei Unfällen während maximal 12-wöchigen 
Fahrten oder Reisen im Geltungsbereich nach A.2.4, bei denen der Un-
fallgegner Schuld hat, sein Fahrzeug gebraucht hat und es sich beim 
gegnerischen	Unfallfahrzeug	um	ein	versicherungspflichtiges	Kraftfahr-
zeug handelt, welches im Ausland zugelassen ist.

Was leisten wir?
A.7.2 Wir ersetzen Ihnen Ihren Schaden, für den der Unfallgegner einzu-
treten	hat,	so,	als	ob	der	Unfallgegner	bei	uns	Kfz-Haftpflicht	versichert	
wäre. Sie können Ihre Ansprüche direkt bei uns geltend machen.

Bis zu welcher Höhe leisten wir?
A.7.3 Ersetzt werden Sach- und Personenschäden in Höhe der vertrag-
lich vereinbarten Versicherungssumme. Wir entschädigen Sie nach deut-
schem Recht. Bei straßenverkehrsrechtlichen Fragen wenden wir das 
Recht des Unfalllandes an. Leistungen eines Dritten, insbesondere die 
eines	ausländischen	Kfz-Haftpflichtversicherers,	rechnen	wir	auf	unsere	
Leistung an.

Wer ist versichert?
A.7.4 Abweichend zu A.2.3 sind Sie, alle berechtigten Fahrzeuginsassen, 
der Halter und der Eigentümer des Fahrzeugs versichert. Ansprüche aus 
dem Vertrag können nur Sie als Versicherungsnehmer geltend machen.

Versicherte Fahrzeuge
A.7.5 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Versicherungs-
schein genannte Fahrzeug sowie auch auf einen mitgeführten Wohn-
wagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger sowie auf mitgeführtes Gepäck 
und die Ladung.

In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
A.7.6 Versicherungsschutz besteht innerhalb der Länder der Euro-
päischen Union mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland. Zu-
sätzlich sind Sie in folgenden Ländern versichert: Albanien, Andorra, 
Bosnien-Herzegowina, F.Y.R Mazedonien, Island, Kosovo, Liechtenstein, 
Monaco, Montenegro, Norwegen, San Marino, Schweiz, Serbien und 
 Vatikanstadt.

A.8	 Fahrerschutzversicherung	–	falls	vereinbart

A.8.1 Was ist versichert?
A.8.1.1 Stößt einer versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem Lenken des Fahrzeugs steht, erbringen 
wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die vereinbar-
ten Versicherungsleistungen.

A.8.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis bei einem Verkehrs-
unfall unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

A.8.1.3 Der Versicherte muss sich als Lenker zum Unfallzeitpunkt im 
 Inneren des Fahrzeugs	befinden.

A.8.2 Wer ist versichert?
A.8.2.1 Versicherte Person ist der Fahrer,
–  der das im Versicherungsvertrag bezeichnete Fahrzeug berechtigt 

führt und
– nicht im Versicherungsschein ausgeschlossen ist.
Darüber hinaus besteht für Sie auch Versicherungsschutz in anderen 
Pkw, wenn diese von Ihnen gelenkt und zu diesem Zeitpunkt nicht ge-
werblich genutzt werden.

A.8.3	 In	welchen	Ländern	besteht	Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen Gebieten der Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union. Wir können mit Ihnen sowohl Erweiterungen als auch 
Einschränkungen des Geltungsbereichs vereinbaren.

A.8.4 Welche Leistungen umfasst die Versicherung?
Im Versicherungsfall leisten wir 
–  Fahrer-Unfallgeld in Höhe von 1 200 Euro monatlich und
–  Fahrer-Unfallrente in Höhe von 1 500 Euro monatlich.

A.8.5 Fahrer-Unfallgeld

Voraussetzung
A.8.5.1 Voraussetzung für die Zahlung des Fahrer-Unfallgelds ist, dass 
eine versicherte Person unfallbedingt ohne Unterbrechung ab dem 
Schadentag arbeitsunfähig ist. Der Anspruch auf monatliche Zahlung 
von Fahrer-Unfallgeld entsteht ab der siebten Woche der Arbeitsun-
fähigkeit. Wir sind berechtigt, die Arbeitsunfähigkeit für jeden Folge-
monat neu überprüfen zu lassen.
Ist der Anspruch auf Fahrer-Unfallgeld zeitweilig weggefallen und tritt 
auf Grund der Unfallverletzung erneut Arbeitsunfähigkeit ein, muss die 
versicherte Person diese spätestens zwei Monate nach ihrem Beginn 
ärztlich feststellen lassen und bei uns geltend machen.

Was	bedeutet	Arbeitsunfähigkeit?
A.8.5.2 Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn 
die	versicherte	Person	ihre	berufliche	Tätigkeit	nach	medizinischem	Be-
fund in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner 
anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht. Die ärztlichen Gebühren, die 
der versicherten Person zur Begründung des Leistungsanspruchs für das 
Fahrer-Unfallgeld entstehen, übernehmen wir bis zum achtfachen Satz 
nach Nummer 80 der Gebührenordnung für Ärzte.

Wie lange zahlen wir das Fahrer-Unfallgeld?
A.8.5.3 Wir zahlen das Fahrer-Unfallgeld längstens für einen Zeitraum 
von zwölf Monaten und sechs Wochen nach dem Unfalltag.
Die Zahlung des Fahrer-Unfallgelds endet, wenn die versicherte Person 
das 67. Lebensjahr vollendet oder stirbt.

BavariaDirekt
 
Eine Marke der OVAG 
Ostdeutsche Versicherung AG Allgemeine Versicherungsbedingungen Seite 15 / 34



A.8.6 Fahrer-Unfallrente

Voraussetzung
A.8.6.1 Voraussetzung für die monatliche Zahlung der Fahrer-Unfall-
rente ist, dass für die versicherte Person zwölf Monate und sechs Wochen 
nach dem Schadentag unfallbedingt eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit im hauptsächlich ausgeübten Beruf von mindestens 60 % besteht.
Übt die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt keinen Beruf aus, stellen 
wir auf den zuletzt hauptsächlich ausgeübten Beruf ab.
Ausbildung behandeln wir als ausgeübten Beruf. Die versicherte Person 
muss die Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 % spätes-
tens nach dem Ablauf weiterer drei Monate ärztlich feststellen lassen und 
bei uns geltend machen.

Für	welchen	Zeitraum	zahlen	wir	die	Fahrer-Unfallrente?
A.8.6.2 Wir zahlen die Rente jeweils für den Zeitraum, für den der Arzt 
die Fortdauer der Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 % 
prognostiziert. Verzichten wir auf eine erneute Überprüfung der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit, zahlen wir die Fahrer-Unfallrente weiter. Wir 
dürfen eine Überprüfung veranlassen, wenn wir die Fahrer-Unfallrente 
mindestens 12 Monate bezahlt haben und noch keine Überprüfung statt-
gefunden hat. Eine neue Überprüfung dürfen wir jeweils nach weiteren 
12 Monaten veranlassen. Besteht die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
in Höhe von mindestens 60 % fort, hat die versicherte Person weiterhin 
Anspruch auf die Fahrer-Unfallrente für den vom Arzt prognostizierten 
Zeitraum.

Wie lange zahlen wir die Fahrer-Unfallrente?
A.8.6.3 Wir zahlen die Fahrer-Unfallrente bis zur Vollendung des 67. Le-
bensjahres oder bis zum Tod des Versicherten.

A.8.7	 Fälligkeit	unserer	Zahlung,	Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs
A.8.7.1	 Wir	sind	verpflichtet,	 innerhalb	eines	Monats	–	beim	Anspruch	
auf Fahrer-Unfallrente innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob wir 
einen Anspruch auf Zahlung anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem 
Zugang der Unterlagen über den Nachweis des Unfallhergangs und zu-
sätzlich
–  für das Fahrer-Unfallgeld der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit,
–  für die Fahrer-Unfallrente der Nachweis der Minderung der Erwerbs-

fähigkeit von mindestens 60 %.

Fälligkeit	der	Leistung
A.8.7.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit der ver-
sicherten Person über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb 
von zwei Wochen. Das monatliche Fahrer-Unfallgeld nach A 8.5 wird für 
jeden Monat des Leistungszeitraums erst dann fällig, wenn wir es jeweils 
anerkannt haben.

A.8.7.3 Die Zahlung des Fahrer-Unfallgelds rechnen wir in den Teil-
monaten kalendertäglich ab, wenn sich die Arbeitsunfähigkeit nicht auf 
volle Monate erstreckt. Der betroffene Monat wird zu 30 Tagen abge-
rechnet.

A.8.7.4 Die Fahrer-Unfallrente zahlen wir jeweils monatlich im Voraus. 
Beginn der Rentenzahlung ist der Kalendermonat, der dem Monat folgt, 
in dem die Frist von zwölf Monaten und sechs Wochen vom Unfalltag an 
endet.
Die Zahlung der Fahrer-Unfallrente endet mit Ablauf des Monats, in dem 
der Anspruch wegfällt.

Lebensbescheinigung und Kindergeldberechtigung
A.8.7.5 Auf Verlangen muss uns die versicherte Person zur Fahrer-Un-
fallrente eine amtliche Lebensbescheinigung vorlegen.

Überprüfung	der	Arbeitsunfähigkeit
A.8.7.6 Wir sind berechtigt, die Arbeitsunfähigkeit für jeden Folgemonat 
zu	überprüfen.	Unsere	 Leistungspflicht	 für	 den	 jeweiligen	 Folgemonat	
entsteht erst mit unserem Anerkenntnis gemäß A.8.7.2.

Abtretung
A.8.7.7 Einen Anspruch auf Leistung können Sie, eine mitversicherte 
Person oder ein aus dem Versicherungsvertrag Begünstigter vor der 
endgültigen Feststellung weder abtreten noch verpfänden.

A.8.8 Was ist nicht versichert?

Straftat
A.8.8.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Ver-
sicherten dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht 
oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit
A.8.8.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten 
Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese 
auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle 
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Per-
son ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Störungen oder Anfälle 
durch ein Schadenereignis verursacht wurden, das unter diesen Vertrag 
oder unter eine für das Vorfahrzeug bestehende Kfz-Unfallversicherung 
fällt.

Fahrtveranstaltungen
A.8.8.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der 
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungs-
schutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn 
es nicht auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. bei 
Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz be-
steht jedoch für Fahrsicherheitstrainings.

Erdbeben,	Kriegsereignisse,	innere	Unruhen,	Maßnahmen	der	Staats-
gewalt
A.8.8.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie
A.8.8.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kern-
energie.

Bandscheiben,	innere	Blutungen
A.8.8.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandschei-
ben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein 
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne von A.8.1.2 ist.

Psychische	Reaktionen
A.8.8.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen 
infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall ver-
ursacht wurden.

Embargos
A.8.8.8 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

A.9	 Preisgarantie	–	falls	vereinbart

A.9.1 Was ist versichert?
Wir garantieren Ihnen den in Ihrer Police genannten Bruttogesamtbei-
trag, wenn der Baustein zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
vereinbart ist.
Dies gilt nicht, wenn Tarifmerkmale nach L.2 bis L.6 der AKB oder 
 Deckungen geändert werden und dies eine Beitragsänderung zur  Folge 
hat. In diesem Fall garantieren wir Ihnen den daraus resultierenden 
 neuen Bruttogesamtbeitrag.

A.9.2 Wie lange gilt der Baustein?
Der Baustein kann nicht gesondert gekündigt werden.

A.9.3 In welchen Fällen schließen wir den Baustein Preisgarantie rück-
wirkend zu Beginn des aktuellen Versicherungsjahres aus?
A.9.3.1 Wir schließen den Baustein Preisgarantie rückwirkend zum Be-
ginn des laufenden Versicherungsjahres aus, wenn
–	 	ein	 Haftpflicht-,	 Teilkasko-,	 Minikasko-	 oder	 Vollkaskoschaden	 wäh-

rend des aktuellen Versicherungsjahres gemeldet wird, oder
–  zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres eine Rückstufung ge-

mäß I.3.5 der AKB erfolgen wird.
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A.9.3.2 Sollte es aufgrund der o.g. Gegebenheiten zu einem Ausschluss 
des Bausteins kommen, so kann sich der Beitrag aufgrund K.1 bis K.8 der 
AKB sowie gemäß L.1 der AKB zum Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres verändern.

A.9.4 Wann wird der Beitrag erstattet?
A.9.4.1 In Fällen von A.9.3 erstatten wir den bereits entrichteten Beitrag 
für den Baustein Preisgarantie für die aktuelle Versicherungsperiode. 

A.9.4.2 Im Falle eines Risikowegfalls bzw. einer Kündigung der Kfz-
Ver sicherung erstatten wir Ihnen für diese Versicherungsperiode den-
jenigen Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in dem kein Ver-
sicherungsschutz mehr besteht.

	 B	 Beginn	des	Vertrags	und	vorläufiger	Versicherungsschutz	

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren An-
trag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versiche-
rungsscheins. 

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst zu dem in Ihrem Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt. Wann Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag zahlen müssen, richtet sich nach den Bestimmungen in C.1.1. Zah-
len Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich 
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2	 Vorläufiger	Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen 
vorläufigen	Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpflicht-	und	Umweltschadenversicherung,	Autoschutzbrief
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nen-
nen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versi-
cherungsbestätigungs-Nummer,	 haben	 Sie	 in	 der	 Kfz-Haftpflicht-	 und	
Umweltschadenversicherung und beim Autoschutzbrief – soweit nicht 
ab	bedungen	 	–	 vorläufigen	 Versicherungsschutz	 zu	 dem	 vereinbarten	
Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem der Pkw unter Verwendung 
der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist der Pkw bereits auf 
Sie		zugelassen,	beginnt	der	vorläufige	Versicherungsschutz	ab	dem	ver-
einbarten Zeitpunkt. 

Kasko-,	Familien-Insassen-Unfall-Schutz	und	Fahrerschutzversicherung
B.2.2 In der Kasko-Versicherung, dem Familien-Insassen-Unfall-Schutz 
und	der	Fahrerschutzversicherung	haben	Sie	vorläufigen	Versicherungs-
schutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versiche-
rungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

Übergang	des	vorläufigen	in	den	endgültigen	Versicherungsschutz
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt 
haben,	geht	der	vorläufige	in	den	endgültigen	Versicherungsschutz	über.	

Rückwirkender	Wegfall	des	vorläufigen	Versicherungsschutzes
B.2.4	 Der	 vorläufige	 Versicherungsschutz	 entfällt	 rückwirkend,	 wenn	
wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Ver-
sicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht un-
verzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach dem in C.1 genannten 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt haben. Sie haben dann von Anfang an kei-
nen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung zu vertreten haben. 

Kündigung	des	vorläufigen	Versicherungsschutzes	
B.2.5	 Sie	und	wir	sind	berechtigt,	den	vorläufigen	Versicherungsschutz	
jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei 
Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

Beendigung	des	vorläufigen	Versicherungsschutzes	durch	Widerruf
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungs-
vertragsgesetz,	endet	der	vorläufige	Versicherungsschutz	mit	dem	Zu-
gang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag	für	vorläufigen	Versicherungsschutz
B.2.7	 Für	 den	 Zeitraum	des	 vorläufigen	Versicherungsschutzes	 haben	
wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

 C Beitragszahlung  

C.1	 Zahlung	des	ersten	oder	einmaligen	Beitrags

Rechtzeitige	Zahlung
C.1.1 Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie – unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach Zugang des 
Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten und im 
Versicherungsschein angegeben Versicherungsbeginn. Wir können die 
Aushändigung der Versicherungsbestätigung von der Zahlung des ers-
ten Beitrags abhängig machen.

Nicht	rechtzeitige	Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie 
haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir 
von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt entsprechend 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses
– bis zu einem Monat  15 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu zwei Monaten  25 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu drei Monaten  30 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu vier Monaten  40 Prozent des Jahresbeitrags
jedoch höchstens   40 Prozent des Jahresbeitrags.

C.2	 Zahlung	des	Folgebeitrags

Rechtzeitige	Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 

Nicht	rechtzeitige	Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, 
den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und 
Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu 
zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungs-
frist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung 
verpflichtet,	wenn	Sie	die	verspätete	Zahlung	nicht	zu	vertreten	haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zwei-
wöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit so-
fortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens 
 innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die 
Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kün-
digung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der in 
der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereig-
nisse nach Ihrer Zahlung.

C.3	 Nicht	rechtzeitige	Zahlung	bei	Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Pkw ein anderes 
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die 
für Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 
an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Wegfall des 
vorläufigen	Versicherungsschutzes	nach	B.2.4.	Dafür	müssen	 folgende	
Voraussetzungen gegeben sein:
–  Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Pkw und dem 

Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als 
sechs Monate vergangen,

– Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können 
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen. 
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C.4	 Beitragspflicht	bei	Nachhaftung	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung
Bleiben	 wir	 in	 der	 Kfz-Haftpflichtversicherung	 aufgrund	 §	 117	 Abs.	 2	
Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendi-
gung	 des	 Versicherungsvertrages	 zur	 Leistung	 verpflichtet,	 haben	 wir	
Anspruch	auf	den	Beitrag	für	die	Zeit	dieser	Verpflichtung.	Unsere	Rech-
te nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 
 Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in 
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

C.5	 Zahlungsperiode
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsperiode bezahlen. Die Zahlungsperiode ist die Versicherungs-
periode nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche Zahlungsperio-
de Sie mit uns vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen.
Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterschei-
den kann, ist in Abschnitt G geregelt.

Monatliche	Zahlung
C.5.1 Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns 
ermächtigen, die Beiträge im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens 
von Ihrem Konto abzubuchen. Widerrufen Sie Ihr SEPA-Lastschriftman-
dat oder kann ein Monatsbeitrag aus anderen Gründen nicht abgebucht 
werden, wird der vierteljährliche Beitrag fällig. Den Vertrag stellen wir 
entsprechend um.

Saisonkennzeichen
C.5.2 Für Pkw, die ein Saisonkennzeichen führen, gilt die jährliche Zah-
lungsperiode.

Autoschutzbrief
C.5.3 Den Beitrag für den fahrzeugbezogenen Autoschutzbrief erheben 
wir	mit	dem	Beitrag	für	die	Kfz-Haftpflichtversicherung	(KH-Plus).

Kurzzeitkennzeichen
C.5.4 Versichern Sie einen Pkw, der mit einem amtlich abgestempelten 
Kurzzeitkennzeichen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder 
Überführungsfahrt bis zur Dauer von 5 Tagen zugelassen ist, berechnen 
wir Ihnen einen Einmalbeitrag. Versichern Sie unmittelbar im Anschluss 
an die Probe- oder Überführungsfahrt diesen Pkw mit einem ständigen 
amtlichen Kennzeichen bei uns, beziehen wir den Vertrag für das Kurz-
zeitkennzeichen	hinsichtlich	der	Dauer	und	der	Tarifierung	 in	den	neu	
abgeschlossenen Vertrag mit ein.

C.6	 SEPA-Lastschriftverfahren
Haben wir mit Ihnen zur Einziehung des Beitrags das SEPA-Lastschrift-
verfahren vereinbart, müssen Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Bei-
trags für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen. Können 
wir den Beitrag aufgrund Ihres Widerspruchs oder aus anderen Gründen, 
die Sie zu vertreten haben, nicht abbuchen, fordern wir Sie in Textform 
zur Zahlung des ausstehenden Beitrags auf und nehmen den Vertrag aus 
dem SEPA-Lastschriftverfahren. Bei monatlicher Zahlungsperiode stellen 
wir den Vertrag in diesem Fall auf vierteljährliche Zahlungsperiode um. 
Durch Kreditinstitute erhobene Bearbeitungsgebühren für ein fehlge-
schlagenes Lastschriftverfahren können wir Ihnen in Rechnung stellen. 
Sie	sind	verpflichtet,	zukünftige	Beiträge	selbst	zu	übermitteln.	

D	 Welche	Pflichten	haben	Sie	beim	Gebrauch	des	Pkw?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Der Pkw darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zweck verwendet werden; siehe Tabelle zur Begriffsbestimmung für Art 
und Verwendung des Fahrzeugs.

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Der Pkw darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer den Pkw mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder 
der Eigentümer des Pkw es nicht wissentlich ermöglichen, dass der Pkw 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Pkw darf den Pkw auf öffentlichen Wegen oder Plät-
zen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen 
Sie, der Halter oder der Eigentümer den Pkw nicht von einem Fahrer be-
nutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Fahrzeug mit Wechselkennzeichen
D.1.4 Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelasse-
nes Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur benutzen, wenn 
es das nach § 8 Absatz 1a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorge-
schriebene Wechselkennzeichen vollständig trägt.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur 
von einem Fahrer benutzen lassen, wenn es das nach § 8 Absatz 1a der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorgeschriebene Wechselkennzeichen 
vollständig trägt.

D.2	 Zusätzlich	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1 Der Pkw darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch al-
koholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage 
ist, den Pkw sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der 
Eigentümer des Pkw diesen nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, den Pkw sicher zu führen.
Hinweis: Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief-Versicherung und  beim 
Familien-Insassen-Unfall-Schutz besteht für solche Fahrten nach A.2.8.1, 
A.3.9.1, A.4.9.2 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz. 

Nicht	genehmigte	Rennen
D.2.2 Der Pkw darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehöri-
gen Übungsfahrten  verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt 
sind. 
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen 
sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in 
der Kasko-, Autoschutzbrief-Versicherung und im Familien-Insassen- 
Unfall-Schutz besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.8.2, A.3.9.2, A.4.9.3 kein Ver-
sicherungsschutz. 

D.3	 Welche	Folgen	hat	eine	Verletzung	dieser	Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten 
Pflichten,	 haben	 Sie	 keinen	 Versicherungsschutz.	 Verletzen	 Sie	 Ihre	
Pflichten	grob	fahrlässig,	sind	wir	berechtigt,	unsere	Leistung	in	einem	
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen	Sie	nach,	dass	Sie	die	Pflicht	nicht	grob	fahrlässig	verletzt	haben,	
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Bei	 einer	 Verletzung	 der	 Pflicht	 aus	 D.2.1	 Satz	 2	 sind	 wir	 Ihnen,	 dem	
	Halter	oder	dem	Eigentümer	gegenüber	nicht	von	der	Leistungspflicht	
 befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der 
das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.3.2	 Abweichend	von	D.3.1	 sind	wir	 zur	 Leistung	verpflichtet,	 soweit	
die	Pflichtverletzung	weder	für	den	Eintritt	des	Versicherungsfalls	noch	
für	den	Umfang	unserer	Leistungspflicht	ursächlich	 ist.	Dies	gilt	nicht,	
wenn	Sie	die	Pflicht	arglistig	verletzen.

Beschränkung	der	Leistungsfreiheit	in	der	Kfz-Haftpflicht-
versicherung
D.3.3	 In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	ist	die	sich	aus	D.3.1	ergebende	
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5 000 Euro be-
schränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssum-
men die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vor-
genommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) 
vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der den Pkw durch eine vorsätzlich be-
gangene	Straftat	erlangt,	sind	wir	vollständig	von	der	Verpflichtung	zur	
Leistung frei.
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	 E	 Welche	Pflichten	haben	Sie	im	Schadenfall?	

E.1	 Kfz-Haftpflicht-	und	Kaskoversicherung,	 
Familien-Insassen-Unfall-Schutz,	Autoschutzbrief

Anzeigepflicht
E.1.1	 Sie	sind	verpflichtet,	uns	jedes	Schadenereignis,	das	zu	einer	Leis-
tung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
Haben Sie den Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und 
Pannennotrufzentrale gemeldet, so gilt dies für die gesamte Kraftfahrt-
versicherung.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere 
Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie ver-
pflichtet,	 uns	 dies	 und	 den	 Fortgang	 des	 Verfahrens	 (z.B.	 Strafbefehl,	
Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das 
Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3	 Sie	sind	verpflichtet,	alles	zu	tun,	was	der	Aufklärung	des	Schaden-
ereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere 
Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß, 
vollständig und, sofern dies von uns verlangt wird, schriftlich beantwor-
ten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforder-
lichen Feststellungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderli-
chen Weisungen zu befolgen. 

Schadenminderungspflicht
E.1.4	 Sie	 sind	 verpflichtet,	 bei	 Eintritt	 des	 Schadenereignisses	 nach	
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu be-
folgen.

E.2 Umweltschadenversicherung

Anzeige-,	Aufklärungs-	und	Schadenminderungspflichten
E.2.1	 Sie	 sind	 verpflichtet,	 uns	 jedes	 Schadenereignis,	 das	 zu	 einer	
Leistung nach dem USchadG führen könnte – soweit zumutbar – sofort 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungs-
ansprüche erhoben worden sind. 

E.2.2	 Ferner	sind	Sie	verpflichtet,	uns	jeweils	unverzüglich	und	umfas-
send zu informieren über
–  die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zustän-

dige Behörde,
–  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 

 eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,
–  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung 
 eines Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,
–  eine gerichtliche Streitverkündung, die Einleitung eines staatsanwalt-

lichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

E.2.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es 
für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Ermittlung und Regulie-
rung des Schadens zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer 
Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns 
mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden. 

E.2.4	 Maßnahmen	und	Pflichten	 im	Zusammenhang	mit	Umweltschä-
den sind unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.2.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusam-
menhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch 
uns bedarf es nicht. 

E.2.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfah-
rens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen 
wir  einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

E.3	 Zusätzlich	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	

Bei	außergerichtlich	geltend	gemachten	Ansprüchen
E.3.1	 Werden	gegen	Sie	Ansprüche	geltend	gemacht,	sind	Sie	verpflich-
tet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs 
anzuzeigen. 

Anzeige	von	Kleinschäden
E.3.2 Sie können uns bis zum Ende des Kalenderjahres den nach E.2.2 
nicht gemeldeten Schaden nachträglich anzeigen, wenn 
–  es Ihnen nicht gelingt, den Schaden im Rahmen von E.1.2.2 zu regulie-

ren oder 
–  uns hinsichtlich des versicherten Fahrzeugs bzw. Ersatzfahrzeugs im 

gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden zur Regulierung gemeldet 
worden ist.

Schäden, die sich im Dezember ereignen, können Sie bis zum 31. Januar 
des folgenden Jahres nachmelden.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.3.4 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. 
Klage,  Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 

E.3.5 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir 
sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf
E.3.6 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Wei-
sung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid, eine Kla-
ge oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen 
Rechtsbehelf einlegen. 

E.4	 Zusätzlich	in	der	Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Pkw
E.4.1 Bei Entwendung des Pkw oder mitversicherter Teile sind Sie 
	abweichend	 von	 E.1.1	 verpflichtet,	 uns	 dies	 unverzüglich	 in	 Textform	
anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein.   

Einholen unserer Weisung 
E.4.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Pkw haben Sie 
unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und 
diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. Dies gilt auch für mit-
versicherte Teile.

Anzeige bei der Polizei
E.4.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Be-
trag	von	500	Euro,	sind	Sie	verpflichtet,	das	Schadenereignis	der	Polizei	
unverzüglich anzuzeigen.

E.5	 Zusätzlich	beim	Autoschutzbrief

Einholen unserer Weisung
E.5.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere 
Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu be-
folgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung,	Belege,	ärztliche	Schweigepflicht
E.5.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache 
und	Höhe	des	Schadens	und	über	den	Umfang	unserer	Leistungspflicht	
zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzule-
gen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungs-
vertragsgesetz	von	der	Schweigepflicht	zu	entbinden.

E.6	 Zusätzlich	 im	 Familien-Insassen-Unfall-Schutz	 und	 zur	 Fahrer-
schutzversicherung 

Anzeige	des	Todesfalls	innerhalb	48	Stunden	
E.6.1 Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, ist uns 
dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon 
angezeigt	 ist.	Soweit	zur	Prüfung	unserer	Leistungspflicht	erforderlich,	
ist uns das Recht zu verschaffen, eine Obduktion – durch einen von uns 
beauftragten Arzt – durchführen zu lassen.
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Ärztliche	 Untersuchung,	 Gutachten,	 Entbindung	 von	 der	 Schweige-
pflicht
E.6.2	 Nach	einem	Unfall	sind	Sie	verpflichtet,	
a)  unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 
b)  den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
c)  die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 
d)   darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gut-

achten alsbald erstellt werden,
e)   sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, 

wobei wir die notwendigen Kosten, einschließlich eines Ihnen ent-
stehenden Verdienstausfalls, tragen,

f)   Ärzte, die Sie – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder unter-
sucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behör-
den	von	der	Schweigepflicht	zu	entbinden	und	zu	ermächtigen,	uns	
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Frist	zur	Feststellung	und	Geltendmachung	der	Invalidität
E.6.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und 
 Geltendmachung der Invalidität nach A.4.5.1.

E.7	 Zusätzlich	beim	Auslandsschadenschutz
Nach Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie
–  den Unfall von der Polizei aufnehmen lassen, sofern dies möglich ist, 

und den ausgefüllten Europäischen Unfallbericht bei uns einreichen.
–  sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir er-

bringen und unsere Weisungen beachten. Dies gilt insbesondere 
bevor Sie ihr beschädigtes Fahrzeug wieder instand setzen oder ver-
werten lassen.

–  uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens	und	über	den	Umfang	der	Entschädigungspflicht	gestatten,	so-
wie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorlegen.

–  uns beim Geltendmachen der Ansprüche gegenüber Dritten unter-
stützen, uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen sowie 
eine Abtretungsvereinbarung mit uns schließen, die ausländischen 
Formvorschriften entspricht.

–  uns die Prozessführung gegen Dritte, insbesondere gegen den aus-
ländischen	Kfz-Haftpflichtversicherer	überlassen.

E.8	 Welche	Folgen	hat	eine	Verletzung	dieser	Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.8.1	 Verletzen	Sie	vorsätzlich	eine	Ihrer	in	E.1	bis	E.7	geregelten	Pflich-
ten,	 haben	 Sie	 keinen	 Versicherungsschutz.	 Verletzen	 Sie	 Ihre	 Pflich-
ten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
 Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Wei-
sen	Sie	nach,	dass	Sie	die	Pflicht	nicht	grob	 fahrlässig	verletzt	haben,	
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir weisen Sie im Schadenfall durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf	Ihre	Auskunfts-,	Mitwirkungs-	und	Aufklärungspflichten	hin.	Müssen	
Sie	 eine	 dieser	 Pflichten	 jedoch	 unmittelbar	 nach	 einem	 Schadener-
eignis erfüllen, können Sie von uns keinen Hinweis erwarten. Beispiel für 
eine	solche,	 spontan	zu	erfüllende	Aufklärungspflicht:	Sie	dürfen	nach	
E.1.3 den Unfallort nicht verlassen, ohne die erforderlichen Feststellun-
gen zu ermöglichen.

E.8.2	 Abweichend	von	E.8.1	sind	wir	zur	Leistung	verpflichtet,	soweit	Sie	
nachweisen,	 dass	 die	 Pflichtverletzung	weder	 für	 die	 Feststellung	 des	
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht	ursächlich	war.	Dies	gilt	nicht,	wenn	Sie	die	Pflicht	arg-
listig verletzen.

Beschränkung	der	Leistungsfreiheit	in	der	Kfz-Haftpflicht-
versicherung
E.8.3	 In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	ist	die	sich	aus	E.8.1	ergebende	
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2 500 Euro be-
schränkt. 

E.8.4	 Haben	Sie	die	Aufklärungs-	oder	Schadenminderungspflicht	nach	
E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise 
verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unter-
lassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegen-
über), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchs-
tens je 5 000 Euro.

Vollständige	Leistungsfreiheit	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung
E.8.5	 Verletzen	Sie	Ihre	Pflichten	in	der	Absicht,	sich	oder	einem	ande-
ren dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind 
wir	von	unserer	Leistungspflicht	hinsichtlich	des	erlangten	Vermögens-
vorteils vollständig frei. 

Besonderheiten	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	Umweltschaden-
versicherung	bei	Rechtsstreitigkeiten
E.8.6	 Verletzen	 Sie	 vorsätzlich	 in	 der	 Kfz-Haftpflichtversicherung	 Ihre	
Anzeigepflicht	nach	E.3.1	oder	E.3.4	oder	Ihre	Pflicht	nach	E.3.5,	uns	die	
Führung eines Rechtsstreits zu überlassen, oder in der Umweltschaden-
versicherung	Ihre	Informationspflicht	nach	E.2.2	oder	Ihre	Pflichten	nach	
E.2.5 oder E.2.6 und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die 
über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschä-
digung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungs-
pflicht	hinsichtlich	des	von	uns	 zu	 zahlenden	Mehrbetrags	vollständig	
frei.	Bei	grob	fahrlässiger	Verletzung	dieser	Pflichten	sind	wir	berechtigt,	
unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Mindestversicherungssummen
E.8.7	 Verletzen	Sie	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	Ihre	Pflichten	nach	
E.1 und E.3 gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die 
in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

	 F	 Rechte	und	Pflichten	der	mitversicherten	Personen	

Pflichten	mitversicherter	Personen
F.1	 Für	mitversicherte	Personen	finden	die	Regelungen	zu	Ihren	Pflich-
ten sinngemäße Anwendung.

Ausübung	der	Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem 
Versicherungsvertrag steht nur Ihnen zu, soweit nichts anderes geregelt 
ist. Andere Regelungen sind z.B. das Geltendmachen von Ansprüchen in 
der	Kfz-Haftpflichtversicherung	nach	A.1.2.

Auswirkungen	einer	Pflichtverletzung	auf	mitversicherte	Personen
F.3	 Sind	wir	Ihnen	gegenüber	von	der	Verpflichtung	zur	Leistung	frei,	so	
gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. 
Eine	Ausnahme	hiervon	gilt	 in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung:	Mitver-
sicherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit 
nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Um-
stände in der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese 
Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit	 nicht	 bekannt	waren.	 Sind	wir	 zur	 Leistung	 verpflichtet,	 gel-
ten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes 
gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch ge-
genüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff 
gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

 g. laufzeit und Kündigung des Vertrags,   
        Veräußerung des Pkw,  Wagniswegfall 

G.1	 Wie	lange	läuft	der	Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs-
schein. 

Automatische	Verlängerung
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, 
verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht 
Sie oder wir den Vertrag in Textform kündigen. Dies gilt auch, wenn für 
die ers te Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein 
Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem be-
stimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen 
zu lassen.
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Verträge	mit	einer	Laufzeit	unter	einem	Jahr
G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr verein-
bart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es 
 einer Kündigung bedarf. 

G.2	 Wann	und	aus	welchem	Anlass	können	Sie	den	Versicherungsver-
trag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres in 
Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätes-
tens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung	des	vorläufigen	Versicherungsschutzes
G.2.2	 Sie	 sind	 berechtigt,	 einen	 vorläufigen	 Versicherungsschutz	 in	
Textform zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei 
uns  wirksam. 

Kündigung	nach	einem	Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den 
 Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung  zugehen oder 
innerhalb	eines	Monats	zugehen,	nachdem	wir	in	der	Kfz-Haftpflichtver-
sicherung	unsere	Leistungspflicht	anerkannt	oder	zu	Unrecht	abgelehnt	
haben.	Das	gleiche	gilt,	wenn	wir	 Ihnen	 in	der	Kfz-Haftpflichtversiche-
rung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem 
Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der Kasko versicherung 
der Sachverständigenausschuss nach A.2.17 angerufen wird. Außerdem 
können	Sie	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	den	Vertrag	bis	zum	Ablauf	
eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils in Schriftform kündigen.
G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam 
werden soll.  

Kündigung	bei	Veräußerung	oder	Zwangsversteigerung	des	Pkw
G.2.5 Veräußern Sie den Pkw oder wird er zwangsversteigert, geht der 
Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist be-
rechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei feh-
lender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines  Monats 
ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag 
mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Versicherungs-
jahres endet. 

G.2.6 Schließt der Erwerber für den Pkw eine neue Versicherung ab und 
legt er bei der Zulassungsstelle eine Versicherungsbestätigung vor, gilt 
dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrages. Die 
Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.  

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach 
K.1 bis K.4 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung in Textform kün-
digen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen 
Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

Kündigung	bei	geänderter	Verwendung	des	Pkw
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Pkw nach L.5 und erhöht 
sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung 
einer Frist in Textform kündigen. 

Kündigung	bei	Veränderung	der	Tarifstruktur
G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K.8, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin.

Kündigung	bei	Bedingungsänderung
G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach 
N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung in Textform kündigen. Die Kündigung ist sofort 
wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens  einen 
Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungs-
recht hin. 

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsver-
trag kündigen? 

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
in Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen 
spätes tens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung	des	vorläufigen	Versicherungsschutzes
G.3.2	 Wir	 sind	 berechtigt,	 einen	 vorläufigen	 Versicherungsschutz	 in	
Textform zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen 
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung	nach	einem	Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Ver-
trag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb 
eines	Monats	zugehen,	nachdem	wir	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	
unsere	 Leistungspflicht	 anerkannt	 oder	 zu	 Unrecht	 abgelehnt	 haben.	
Das	gleiche	gilt,	wenn	wir	 Ihnen	 in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	die	
Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts-
streit kommen zu lassen oder wenn in der Kaskoversicherung der Sach-
verständigenausschuss nach A.2.17 angerufen wird. Außerdem können 
wir	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	den	Vertrag	bis	zum	Ablauf	eines	
Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergan-
genen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Mahnkos-
ten trotz unserer Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der zweiwö-
chigen Frist nach C.2.2 gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung in Textform kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den Folgebeitrag sowie die Mahnkosten innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

Kündigung	bei	Verletzung	Ihrer	Pflichten	bei	Gebrauch	des	Pkw
G.3.5	 Haben	Sie	eine	Ihrer	Pflichten	bei	Gebrauch	des	Pkw	nach	D	ver-
letzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kün-
digen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	Sie	nachweisen,	dass	Sie	die	Pflicht	weder	
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 

Kündigung	bei	geänderter	Verwendung	des	Pkw
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Pkw nach L.5, können wir 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Beruht die Veränderung 
auf leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung	bei	Veräußerung	oder	Zwangsversteigerung	des	Pkw
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Pkw nach G.7 
können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündi-
gung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem 
wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt 
haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1	 Die	 Kfz-Haftpflicht-,	 Kasko-,	 Autoschutzbrief-	 und	 Umweltscha-
denversicherung und der Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind jeweils 
rechtlich selbstständige Verträge. Mit der Beendigung der Kfz-Haft-
pflichtversicherung	endet	auch	die	für	denselben	Pkw	bestehende	Auto-
schutzbrief-  und Umweltschadenversicherung, sowie Fahrerschutzver-
sicherung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Im Übrigen berührt die 
Kündigung eines dieser Verträge  das Fortbestehen anderer nicht.
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G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlas-
ses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für den Pkw 
zu kündigen. 

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Verträgen nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Ver-
sicherung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer Fort-
setzung der anderen Verträge nicht einverstanden sind. Entsprechend 
haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu kündigen, wenn 
Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.

G.4.4 Kündigen Sie oder wir nur den Autoschutzbrief oder die Umwelt-
schadensversicherung, gelten G.4.2 und G.4.3 nicht. 

G.5	 Form	und	Zugang	der	Kündigung
Jede Kündigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie 
innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der 
auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7	 Was	ist	bei	Veräußerung	des	Pkw	zu	beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihren Pkw, geht die Versicherung auf den Erwerber 
über. Dies gilt nicht für den Familien-Insassen-Unfall-Schutz, die Fahrer-
schutzversicherung, und die Leistungserweiterungen.

G.7.2	 Wir	 sind	 berechtigt	 und	 verpflichtet,	 den	 Beitrag	 entsprechend	
den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des 
Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse 
des Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs er-
mittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der 
Versicherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir ent-
weder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 

Anzeige	der	Veräußerung	
G.7.4	 Sie	oder	der	Erwerber	sind	verpflichtet,	uns	die	Veräußerung	des	
Pkw unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den 
Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des 
Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und 
G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den 
Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung	
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn Ihr Pkw zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall 

Beitragsabrechnung bei Wagniswegfall
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z.B. durch Fahrzeugver-
schrottung) steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt des Wagnisweg-
falls zu.

 H außerbetriebsetzung, saisonkennzeichen,   
      Fahrten mit  ungestempelten Kennzeichen 

H.1	 Was	ist	bei	Außerbetriebsetzung	zu	beachten?

Ruheversicherung
H.1.1 Wird der versicherte Pkw außer Betrieb gesetzt und soll er zu 
 einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der 
Vertrag nicht beendet. 

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, 
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es 
sei denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als zwei Wochen 
oder Sie verlangen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen 
Versicherungsschutzes. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht bei Verträgen 
mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.  

Umfang	der	Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen 
während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versiche-
rungsschutz.
Der Ruheversicherungsschutz umfasst
–	 die	Kfz-Haftpflichtversicherung,
–  die Teilkaskoversicherung, wenn für den Pkw im Zeitpunkt der Außer-

betriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversicherung bestand
– und die Umweltschadenversicherung

Fahrten	im	Zusammenhang	mit	dem	Zulassungsverfahren
H.1.5 Wir bieten Versicherungsschutz nach H.1.4 für die Rückfahrt 
von der Zulassungsbehörde nach Entfernung des Stempels und bei 
 Wiederanmeldung für Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungs-
verfahren (siehe H.3.2). Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kenn-
zeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

Ihre	Pflichten	bei	der	Ruheversicherung
H.1.6	 Während	 der	Dauer	 der	 Ruheversicherung	 sind	 Sie	 verpflichtet,	
den Pkw in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder Sammelgarage) 
oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z.B. einem geschlossenen Hof-
raum) nicht nur vorübergehend abzustellen und den Pkw außerhalb die-
ser	Räumlichkeiten	nicht	zu	gebrauchen.	Verletzen	Sie	diese	Pflicht,	sind	
wir unter den Voraussetzungen nach D.3 leistungsfrei.  

Wiederanmeldung
H.1.7 Wird der Pkw wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außer-
betriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. 
Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich anzu-
zeigen.

Ende	des	Vertrags	und	der	Ruheversicherung	
H.1.8 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Mo-
nate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung be-
darf. Für die Beitragsabrechnung gilt G.8 mit der Maßgabe, dass anstelle 
des Tages des Wagniswegfalls der Tag der Außerbetriebsetzung des Pkw 
tritt.
H.1.9 Melden Sie den Pkw während des Bestehens der Ruheversiche-
rung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers 
wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den ande-
ren Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern. 
Fordern wir den anderen Versicherer nicht zur Aufhebung des Vertrags 
auf, endet die Ruheversicherung zum Zeitpunkt der Wiederanmeldung, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Für die Beitragsabrechnung gilt 
G.8 mit der Maßgabe, dass anstelle des Tages des Wagniswegfalls der 
Tag der Außerbetriebsetzung des Pkw tritt.

H.2	 Welche	Besonderheiten	gelten	bei	Saisonkennzeichen?
H.2.1 Für Pkw, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, ge-
währen wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem 
amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Der Beginn des Versicherungsjahres ist der Saisonbeginn. Der 
Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn, oder wenn der Vertrag innerhalb der 
Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.

H.2.3 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach 
H.1.4 und H.1.6.

H.2.4 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den 
Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks 
Versicherungsschutz nach H.1.4, wenn diese Fahrten im Zusammenhang 
mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung, 
 Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung durchgeführt werden.
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H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	Umweltschaden-
versicherung und beim Autoschutzbrief
H.3.1	 In	der	Kfz-Haftpflicht-	und	Umweltschadenversicherung	und	beim	
Autoschutzbrief besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahr-
ten mit ungestempelten Kennzeichen, wenn dem versicherten Pkw vorab 
das Kennzeichen von der Zulassungsbehörde zugeteilt wurde (z.B. bei 
Reservierung des Kennzeichens für eine Wiederzulassung) und keine 
 Ruheversicherung nach H.1.4 besteht. Dies gilt nicht für Fahrten, für die 
ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden 
muss.

Was	sind	Zulassungsfahrten?
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem 
Zulassungsverfahren stehen. Dies sind:
–  Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette so-

wie Fahrten zur Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer 
 Sicherheitsprüfung innerhalb des zuständigen Zulassungsbezirks und 
eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen, wenn 
die Zulassungsbehörde vorab ein solches erteilt hat. 

–  Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher 
zugeteilten Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeugs. 

 I schadenfreiheitsrabattsystem 

I.1	 Einstufung	in	Schadenfreiheits-	und	Schadenklassen	 
(SF-Klassen	/	S-Klassen)
In	der	Kfz-Haftpflicht-,	Vollkasko	und	Umweltschadenversicherung	rich-
tet sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse bzw. S-Klasse und 
der sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. 
Dies gilt nicht für 
– Pkw mit Kurzzeitkennzeichen
– rote Kennzeichen.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne eine Sondereinstufung nach I.2.2 oder Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2	 Sonderersteinstufung	eines	Pkw	in	SF-Klassen
I.2.2.1  Sonderersteinstufung in SF-Klasse 1/2

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, wenn
a)   auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder 

Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebens-
partner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in 
der	Kfz-Haftpflichtversicherung	(und	gegebenenfalls	Vollkaskover-
sicherung) mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist, oder

b)   Sie seit mindestens drei Jahren eine Fahrerlaubnis für Pkw oder 
Krafträder besitzen. Erreichen Sie die geforderte Dauer der Fahr-
erlaubnis erst nach Abschluss des Versicherungsvertrags, werden 
Sie bei schadenfreiem Verlauf auf Antrag ab diesem Zeitpunkt in  
SF 1/2 eingestuft.

Eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder von Krafträdern 
ist eine Fahrerlaubnis, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder der Schweiz erteilt wurde. Fahrerlaubnisse aus 
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz 
sind gleichgestellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaub-
nisverordnung ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung 
umgeschrieben	werden	können	oder	nach	Erfüllung	der	Auflagen	um-
geschrieben sind.

I.2.2.2  Sonderersteinstufung in SF-Klasse 1
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.7 
wird er in die SF-Klasse 1 eingestuft, wenn
a)   auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder 

Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebens-
partner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in 
der	Kfz-Haftpflichtversicherung	(und	gegebenenfalls	Vollkaskover-
sicherung) mindestens in die SF-Klasse 10 eingestuft ist, 

  und
b)   alle Nutzer des Zweitwagens mindestens 19 Jahre alt sind.

I.2.2.3  Sonderersteinstufung in SF-Klasse 3
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse 3 eingestuft, wenn
a)   auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder 

Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebens-
partner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in 
der	Kfz-Haftpflichtversicherung	(und	gegebenenfalls	Vollkaskover-
sicherung) mindestens in die SF-Klasse 10 eingestuft ist,

  und
b)   der hinzukommende Pkw ausschließlich von Ihnen und Ihrem Ehe-

partner, eingetragenen Lebenspartner oder Ihrem mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner gefahren wird,

  und
c)  alle Fahrer mindestens 25 Jahre alt sind.

I.2.3	 Anrechnung	 des	 Schadenverlaufs	 der	 Kfz-Haftpflichtversiche-
rung in der Vollkaskoversicherung

Voraussetzungen der Angleichung
I.2.3.1	 Schließen	 Sie	 neben	 der	 Kfz-Haftpflichtversicherung	 eine	 Voll-
kaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), 
können Sie die Einstufung entsprechend dem Schadenverlauf der 
Kfz-Haftpflichtversicherung	beantragen.

Ausschlüsse	bei	Übernahme	eines	Schadenverlaufs
I.2.3.2 Dies gilt nicht, wenn für den versicherten Pkw innerhalb des letz-
ten Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat. In diesem 
Fall übernehmen wir den tatsächlichen Schadenverlauf der Vollkaskover-
sicherung des ersetzten Fahrzeugs. 

I.2.3.3 Übernehmen Sie nach I.7.1.1 bis I.7.1.5 nur die SF-Klasse der 
Kfz-Haftpflichtversicherung,	ist	die	Angleichung	bei	Abschluss	der	Voll-
kaskoversicherung innerhalb eines Jahres nach Anrechnung der SF-Klas-
se aus geschlossen, wenn für das andere Fahrzeug eine solche bestan-
den hat.
Das gleiche gilt, wenn Sie nach I.7.1.6 den Schadenverlauf einer anderen 
Person	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	übernehmen	und	für	den	Ver-
trag der anderen Person eine Vollkaskoversicherung bestand.

I.3	 Jährliche	Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zur Hauptfälligkeit nach seinem Schadenverlauf 
im vergangenen Kalenderjahr neu ein. Neueinstufungen werden zu Be-
ginn des Versicherungsjahres wirksam, welches dem für den Schaden-
verlauf maßgeblichen  Kalenderjahr folgt.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Ver-
sicherungsjahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen 
und hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen 
 bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der 
 Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.3	 Besserstufung	bei	Saisonkennzeichen
Ist der versicherte Pkw mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe 
H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besser-
stufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate 
 beträgt.
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I.3.4	 Besserstufung	bei	Verträgen	mit	 SF-Klassen	3,	 1	 oder	 1/2 bzw. 
mit	Klassen	S,	0	oder	M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres 
ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 
1/2 oder aus den Klassen S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die 
SF-Klasse 1 ein. 
Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjah-
res mit einer Einstufung in SF-Klasse 3, 1, 1/2 oder in Klasse 0 begonnen 
und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum Beginn des folgen-
den Versicherungsjahres wie folgt eingestuft: 
 von SF-Klasse 3 nach SF-Klasse 4
 von SF-Klasse 1 nach SF-Klasse 2
 von SF-Klasse 1/2 nach SF-Klasse 1
 von SF-Klasse 0 nach SF-Klasse 1/2.

I.3.5	 Rückstufung	bei	schadenbelastetem	Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, 
wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Maßgeb-
lich ist der Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1	 Schadenfreier	Verlauf
I.4.1.1  Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Ver-
sicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununter-
brochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis 
gemeldet worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder Rückstel-
lungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechts-
beratung und Prozesse.

I.4.1.2  Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils 
als schadenfrei, wenn
a)   wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen 

untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der 
Ausgleichspflicht	aufgrund	einer	Mehrfachversicherung	Entschädi-
gungen leisten oder Rückstellungen bilden oder 

b)   wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die 
Schadenmeldung	 folgenden	 Kalenderjahren	 auflösen,	 ohne	 eine	
Entschädigung geleistet zu haben oder

c)	 	 	der	Schädiger	oder	dessen	Haftpflichtversicherung	uns	unsere	Ent-
schädigung in vollem Umfang erstattet oder

d)   wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter 
die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen leisten oder Rück-
stellungen bilden oder

e)   Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen, 
weil	eine	Person	mit	einer	gesetzlich	vorgeschriebenen	Haftpflicht-
versicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, 
Sie	 aber	 gegenüber	 dem	 Haftpflichtversicherer	 keinen	 Anspruch	
haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
versagt hat.

I.4.2	 Schadenbelasteter	Verlauf
I.4.2.1  Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie 
uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse 
melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden 
müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2  Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als scha-
denfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädi-
gungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren 
Vertrag zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres zurück. 

I.5	 Wie	Sie	eine	Rückstufung	vermeiden	können

In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung
I.5.1	 Sie	 können	 eine	 Rückstufung	 in	 der	 Kfz-Haftpflichtversicherung	
vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne 
vertragliche	oder	gesetzliche	Verpflichtung	erstatten.	Um	 Ihnen	hierzu	
Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Scha-
denregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht 
mehr als 600 e beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb 
von	sechs	Monaten	nach	unserer	Mitteilung,	wird	Ihr	Kfz-Haftpflichtver-
sicherungsvertrag als schadenfrei behandelt. 

Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die 
Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im 
Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere Ent-
schädigung leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungs-
betrags. 

In der Vollkaskoversicherung
I.5.2 Sie können eine Rückstufung in der Vollkaskoversicherung ver-
meiden, wenn Sie uns die Entschädigungsleistung innerhalb von sechs 
Monaten nach Zahlung der Entschädigungsleistung freiwillig erstatten. 
Freiwillig	bedeutet	ohne	vertragliche	oder	gesetzliche	Verpflichtung.

Leasingfahrzeug
I.5.3 Handelt es sich bei dem versicherten Pkw um ein Leasingfahrzeug, 
gelten I.5.1. und I.5.2 entsprechend für den Leasingnehmer.

I.6 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf 
den	Schadenverlauf	aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung
I.6.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbe-
triebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendi-
gung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:
a)   Beträgt die Unterbrechung in einem Versicherungsjahr höchstens 

sechs	Monate,	hat	die	Unterbrechung	keinen	Einfluss	auf	den	Scha-
denverlauf. Wir stufen den Vertrag in die SF- oder Schadenklasse, 
als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden. 

b)   Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate und höchstens 
sieben Jahre, übernehmen wir die SF- oder Schadenklasse, in die 
der Vertrag vor der Unterbrechung eingestuft war.

c)   Schäden, die sich bei der Unterbrechung des Vertrags noch nicht 
auf die SF-Klasse ausgewirkt haben, berücksichtigen wir bei Been-
digung der Unterbrechung.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.2 In dem auf die Beendigung der Unterbrechung folgenden Ver-
sicherungsjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen 
Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz im Ver-
sicherungsjahr der Beendigung der Unterbrechung bestand:
a)   Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der Been-

digung der Unterbrechung mindestens sechs Monate schadenfrei, 
wird der Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse eingestuft.

b)   Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der Been-
digung der Unterbrechung weniger als sechs Monate, unterbleibt 
eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

c)   Ist der Vertrag im Kalenderjahr der Beendigung schadenbelastet 
verlaufen, erfolgt eine Rückstufung nach I.3.5.

Bei	Wehr-	 und	 Zivildienstpflichtigen	 gilt	 die	 Dauer	 der	 Dienstzeit,	 bei	
Ent wicklungs hel fern, sofern die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 3 
des	Wehrpflichtgesetzes	oder	des	§	14	a	Abs.	3	des	Gesetzes	über	den	
 Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer gegeben sind, der Entwicklungs-
dienst bis zur Dauer von zwei Jahren nicht als Unterbrechung des Ver-
sicherungsschutzes.

I.7	 Übernahme	eines	Schadenverlaufs

I.7.1	 In	welchen	Fällen	wird	ein	Schadenverlauf	übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags wird auf den Vertrag des ver-
sicherten Pkw unter den Voraussetzungen nach I.6 und I.7.2 in folgenden 
Fällen übernommen:

Fahrzeugwechsel
I.7.1.1  Sie haben den versicherten Pkw anstelle eines anderen Fahr-
zeugs angeschafft.

Rabattübertragung
I.7.1.2  Sie besitzen außer dem versicherten Pkw noch ein anderes Fahr-
zeug das wegfällt und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs 
bzw. Sie schließen die Vollkaskoversicherung aus oder wandeln die Voll-
kaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung um und beantragen die 
Übernahme des Schadenverlaufs zur Vollkasko.
Der bisherige Schadenverlauf des versicherten Pkw kann für ein später 
neu hinzukommendes, zusätzliches Fahrzeug unter den Voraussetzun-
gen nach I.7.2 und I.6 berücksichtigt werden.
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Weiteres Fahrzeug
I.7.1.3  Sie versichern, ohne dass ein anderes Fahrzeug wegfällt, ein 
weiteres Fahrzeug und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs 
 Ihres bisherigen Fahrzeugs.

Ringtausch
I.7.1.4  Sie haben bei uns mehrere Versicherungsverträge für Pkw. Im 
Falle eines Fahrzeugwechsels nach I.7.1.1 oder der Versicherung eines 
weiteren Fahrzeugs nach I.7.1.3 können Sie beantragen, dass der Scha-
denverlauf zwischen zwei bestehenden Verträgen getauscht wird.

Rabatttausch
I.7.1.5  Sie haben zwei Fahrzeuge, von denen jeweils für ein Fahrzeug die 
Ruheversicherung nach H.1 besteht oder denen für die entsprechenden 
Zeiträume Saisonkennzeichen zugeteilt sind und beantragen, dass der 
Schadenverlauf zwischen den beiden Verträgen getauscht wird.

Schadenverlauf	einer	anderen	Person
I.7.1.6  Der Pkw einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen ge-
fahren und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

Wechsel des Versicherers
I.7.1.7	 	 Sie	sind	nach	Beendigung	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	und	
ggf. der Vollkaskoversicherung von einem anderen Versicherungsunter-
nehmen zu uns gewechselt. Wir übernehmen den Schadenverlauf des 
bisherigen Vertrags, wenn dieser durch eine Bescheinigung des bisheri-
gen Unternehmens nach I.9 nachgewiesen wird.
Wenn die Vorversicherung bei einem ausländischen Versicherer be-
stand, wird die Bescheinigung nur anerkannt, wenn die Schadenfrei-
heitsrabatt-Systeme vergleichbar sind.

I.7.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Vorausset-
zungen:

Fahrzeuggruppe
I.7.2.1  Das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übertragen wird, ge-
hört derselben oder einer höheren Fahrzeuggruppe an, als der Pkw, der 
den Schadenverlauf übernimmt.
a)  Untere Fahrzeuggruppe:
   Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, Kraftroller, mit 

Ausnahme von Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen 
führen müssen, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Kranken- und Lei-
chenwagen.

b)  Mittlere Fahrzeuggruppe:
  Mietwagen, Taxis, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr.
c)  Obere Fahrzeuggruppe:
   Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomni-

busse, Abschleppwagen sowie Sonderfahrzeuge außer Kranken- 
und Leichenwagen.

Geltung	unterschiedlicher	SF-Staffeln
I.7.2.2 Gelten für die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf 
übertragen wird, unterschiedliche SF-Staffeln, wird Ihr Pkw entsprechend 
der Anzahl der schadenfreien Jahre des übertragenden Fahrzeugs in die 
für den Pkw nach Anhang 1 geltende Staffel eingestuft. 
Schäden und Unterbrechungen, die sich noch nicht auf den Schadenver-
lauf ausgewirkt haben, werden nach der für Pkw geltenden Staffel be-
rücksichtigt.

Zusätzliche	Regelung	für	die	Übernahme	des	Schadenverlaufs	 
bei		Rabattübertragung	nach	I.7.1.2,		für	ein	weiteres	Fahrzeug	 
nach	I.7.1.3	und	bei	Ringtausch	nach	I.7.1.4.
I.7.2.3  Sie machen glaubhaft, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs 
gerechtfertigt ist. Für die Übernahme des Schadenverlaufs bei Ring-
tausch nach I.7.1.4 gehört dazu insbesondere Ihre schriftliche Erklärung, 
dass beide Fahrzeuge überwiegend vom selben Personenkreis geführt 
werden.

Zusätzliche	Regelung	für	die	Übernahme	des	Schadenverlaufs	von	
einer anderen Person nach I.7.1.6
I.7.2.4  Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person 
nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwie-
gend von Ihnen gefahren wurde und unter folgenden Voraussetzungen:

a)   Sie und die andere Person leben in häuslicher Gemeinschaft oder 
sind Verwandte ersten Grades oder bei der anderen Person handelt 
es sich um eine juristische Person.

b)   Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person 
überwiegend von Ihnen gefahren wurde glaubhaft; hierzu gehört 
insbesondere

  –  eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; 
ist die andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie aus-
reichend; ist die andere Person Ihr Ehegatte, kann die Erklärung 
entfallen;

  –  die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, 
dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gülti-
gen Fahrerlaubnis waren;

c)   die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an 
Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in 
vollem Umfang auf; ist die andere Person verstorben, ist die Erklä-
rung durch Sie ausreichend.

d)   die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei 
der Übernahme nicht mehr als 12 Monate zurück;

e)   der Tod der verstorbenen Person liegt bei der Übernahme nicht 
mehr als 12 Monate zurück.

I.8	 Einstufung	nach	Abgabe	des	Schadenverlaufs	
I.8.1 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir 
diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach 
I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der S-Klasse M oder S, 
bleibt diese Einstufung bestehen. 

I.8.2 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung 
 Ihres Vertrags nachzuerheben.

I.9	 Auskünfte	über	den	Schadenverlauf
I.9.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs 
 folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
– Art und Verwendung des Fahrzeugs,
– Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
–	 	Schadenverlauf	 des	 Fahrzeugs	 in	 der	 Kfz-Haftpflicht-	 und	 der	 Voll-

kaskoversicherung,
–  Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich 

noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
–  ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren 

nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen ge-
leistet worden sind und

–  ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Aus-
künfte erteilt worden sind.

I.9.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haft-
pflicht-	und	der	Vollkaskoversicherung	Ihren	Pkw	bei	einem	anderen	Ver-
sicherer,	 sind	wir	berechtigt	und	verpflichtet,	diesem	auf	Anfrage	Aus-
künfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Pkw nach I.9.1 zu geben. 
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. 
Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2 – werden 
nicht berücksichtigt. 
Mit der Übermittlung der Daten an Ihren neuen Versicherer gilt unsere 
Verpflichtung	Ihnen	gegenüber	nach	§	5	Abs.	7	Satz	1	PflVG	als	erfüllt.	

I.9.3 Während des Versicherungsverhältnisses können Sie jederzeit eine 
Bescheinigung	über	den	Schadenverlauf	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	der	
Vollkaskoversicherung verlangen. Die Bescheinigung übersenden wir 
innerhalb von 15 Tagen nach dem Sie diese bei uns angefordert haben.

 J Merkmale zur Beitragsberechnung 

J.1 Fahrzeugbezogene Merkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach Hersteller und Typ sowie den 
 daraus ableitbaren Merkmalen. Maßgeblich sind die Eintragungen in der 
Zulassungsbescheinigung Teil I (Kraftfahrzeugschein), hilfsweise in der 
Zulassungsbescheinigung Teil II (Kraftfahrzeugbrief) oder in anderen 
amtlichen Urkunden.

BavariaDirekt
 
Eine Marke der OVAG 
Ostdeutsche Versicherung AG Allgemeine Versicherungsbedingungen Seite 25 / 34



BavariaDirekt
 
Eine Marke der OVAG 
Ostdeutsche Versicherung AG Allgemeine Versicherungsbedingungen Seite 26 / 34

J.2	 Risikobestimmende	Tarif-	und	Gefahrenmerkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach den risikobestimmenden Tarif- 
und Gefahrenmerkmalen. Hierzu zählen alle Umstände, zu denen wir im 
Antrag Angaben verlangen und die wir im Versicherungsschein unter der 
Überschrift „In der Beitragsberechnung berücksichtigte Tarifmerkmale“ 
ausweisen.
Die jährliche Fahrleistung ergibt sich aus dem 12fachen Wert der durch-
schnittlichen monatlichen Fahrleistung, wenn die Vertragsdauer kürzer 
als ein Jahr ist oder der Pkw mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
ist.

	 K	 Beitragsänderung	aufgrund	tariflicher	Maßnahmen	

K.1	 Typklasse
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Typklasse des Pkw. Sie 
können Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr 
Pkw zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. Die Zuordnung wird 
von einem Treuhänder vorgenommen. Ist dies noch nicht erfolgt, legen 
wir	eine	Typklasse	vorläufig	fest.
Maßgeblich für die Zuordnung der Pkw nach Hersteller und Typ sind die 
Eintragungen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (bzw. Fahrzeug-
schein), hilfsweise in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil II (bzw. Fahr-
zeugbrief) oder in anderen amtlichen Urkunden.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Um-
fang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem 
 aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert. Ändert sich der Schadenbe-
darf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann 
dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse führen. Die damit 
 verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 2 entnehmen.

K.2	 Regionalklasse
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Zulassungsbezirk (zu-
ständige Zulassungsbehörde), in dem Ihr Pkw zugelassen ist. Ihrem Ver-
sicherungsschein können Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr 
Pkw zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist.
Wir sind berechtigt, einmal im Versicherungsjahr die Beiträge in der 
Kfz-Haftpflicht-	 und	 Kaskoversicherung	 für	 die	 Regionalklassen	 zu	 än-
dern. Dabei wenden wir die anerkannten Grundsätze der Versicherungs-
mathematik und Versicherungstechnik an. Insbesondere sind wir auch 
berechtigt, die Feststellungen des unabhängigen Treuhänders zu der 
Regionalstatistik zu berücksichtigen. Die damit verbundene Beitrags-
änderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

K.3	 Tarifänderung	
Wir sind berechtigt, den Tarif mit Wirkung für die bestehenden Verträge 
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. 
Bei einer Erhöhung können wir, bei einer Verminderung müssen wir 
den Beitrag mit Wirkung vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
angleichen.

K.4 Ihr Lebensalter
Ihr Versicherungsbeitrag richtet sich nach Ihrem Lebensalter. Wir aktu-
alisieren Ihre Alterseinstufung jährlich ab Beginn des nächsten auf den 
31. Dezember folgenden Versicherungsjahres. Dadurch kann es zu einer 
Beitragsermäßigung oder Beitragserhöhung kommen.

K.5 Wirksamkeitsvoraussetzungen
Eine Beitragserhöhung nach K.1 bis K.4 ist nur wirksam, wenn wir Ihnen 
die Beitragsänderung bis spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt 
der Wirksamkeit mitteilen und Sie auf Ihr Kündigungsrecht nach K.6 
 hinweisen.

K.6 Kündigungsrecht
Führt	eine	Änderung	nach	K.1	bis	K.4	in	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	
zu einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungs-
recht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht 
Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer Bei-
tragserhöhung führen. 
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

K.7 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung
In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung	sind	wir	berechtigt,	den	Beitrag	zu	er-
höhen, wenn wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer 
EU-Richtlinie	dazu	verpflichtet	werden,	den	Leistungsumfang	oder	die	
Versicherungssummen zu erhöhen. 

K.8 Änderung der Tarifstruktur
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S- und SF-Klassen, Regio-
nalklassen, Typklassen, Tarifgruppen, Stärkeklassen, und die in J.2 ge-
nannten risikobestimmenden Tarif- und Gefahrenmerkmale zu ändern, 
ersatzlos aufzuheben oder durch neue Merkmale zu ergänzen oder zu 
ersetzen, wenn ein angemessenes Verhältnis von Beitrag und Versiche-
rungsleistung gewährleistet ist und dies den anerkannten Grundsätzen 
der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entspricht. Die 
geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres wirksam, wenn wir Ihnen die Änderungen spätestens einen 
Monat vor Inkrafttreten mitteilen und Sie über Ihr Kündigungsrecht nach 
G.2.9 belehren.

 l Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen   
     umstands 

L.1	 Änderung	des	Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheits-
rabatt-System nach Abschnitt I ändern. 

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

Welche Änderungen werden berücksichtigt?
L.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versiche-
rungsschein unter der Überschrift „In der Beitragsberechnung berück-
sichtigte Tarifmerkmale“ aufgeführtes Merkmal zur Beitragsberechnung, 
berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder 
zu einer Beitragserhöhung führen. 

Auswirkung auf den Beitrag
L.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

L.2.3 Erhöht sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahr-
leistung, gilt abweichend von L.2.2 der neue Beitrag rückwirkend ab Be-
ginn des laufenden Versicherungsjahres. 

L.3	 Änderung	der	Regionalklasse	wegen	Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Pkw einer 
anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab unserer 
Kenntnis über den Wohnortwechsel nach der neuen Regionalklasse. 

L.4	 Ihre	Mitteilungspflichten	zu	den	Merkmalen	zur	Beitragsberech-
nung

Anzeige von Änderungen 
L.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift 
„In der Beitragsberechnung berücksichtigte Tarifmerkmale“ aufgeführ-
ten Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns unverzüglich 
anzeigen. 
L.4.1.1		Für	das	Merkmal	Fahrerkreis	gilt	dies	nicht,	wenn	ein	Kaufinteres-
sent, ein Kraftfahrzeugreparateur, ein Hotelangestellter in Ausübung sei-
nes Diens tes oder ein Dritter den Pkw anlässlich einer Notsituation fährt.
L.4.1.2  Fahrunsicherheit des Versicherungsnehmers oder anderer be-
rechtigter Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 
 anderer berauschender Mittel gilt nicht als Notfall im Sinne dieser Be-
stimmung. 
L.4.1.3  Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die Änderungen berechtigt 
sind. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder 
Nachweise vorzulegen.

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag be-
rücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anfor-
derung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise 
vorzu legen. 
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Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie im Antrag oder während der Laufzeit des Vertrags unzu-
treffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht oder 
Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn der laufenden 
Versicherungsperiode der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur 
Beitragsberechnung entspricht.  

Folgen von Nichtangaben
L.4.4 Unterlassen Sie im Antrag Angaben zu den Merkmalen der Bei-
tragsberechnung, nach denen wir Sie gefragt haben, berechnen wir den 
Beitrag von Anfang an so, als hätten Sie die für die Beitragsberechnung 
ungünstigeren Angaben gemacht.

L.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachwei-
se vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von drei Wochen nach, wird 
der Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahrs für 
dieses Merkmal zur Beitragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten 
Annahmen berechnet. 

L.5 Änderung der Art und Verwendung des Pkw
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwen-
dung des Pkw gemäß der Tabelle in Anhang 5, müssen Sie uns dies 
anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Pkw gelten zie-
hendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis 
maßgeblich ist. 
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 in Text-
form kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 Prozent, haben Sie ein Kündi-
gungsrecht nach G.2.8.

L.6 Änderung der Tarifgruppe

Anzeige von Änderungen 
L.6.1 Fallen die Voraussetzungen für die Zuordnung zu den Tarifgrup-
pen A, B, D oder F gemäß der Tabelle in Anhang 4 weg, müssen Sie uns 
dies unverzüglich anzeigen. Fallen die Voraussetzungen wegen der Ab-
leistung des Grundwehr- und Zivildienstes weg, müssen Sie uns dies 
nicht anzeigen.

Überprüfung	der	Zuordnung	zu	den	Tarifgruppen
L.6.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag be-
rücksichtigte Zuordnung zu den Tarifgruppen A, B, D oder F zutrifft. Auf 
Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen.

Folgen von Nichtangaben
L.6.3 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachwei-
se vorzulegen, nicht innerhalb von drei Wochen nach, stufen wir Ihren 
Vertrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres in die 
Tarifgruppe N ein. Dies führt zu einem höheren Beitrag.

L.6.4 Beantragen Sie schon bei Versicherungsbeginn die Zuordnung 
zu den Tarifgruppen A, B, D oder F und legen Sie uns die notwendigen 
Bestätigungen und Nachweise nicht innerhalb von drei Wochen nach 
Aufforderung vor, stufen wir Ihren Vertrag ab Versicherungsbeginn in die 
Tarifgruppe N ein. 

 M Meinungsverschiedenheiten, gerichtsstände, anzeigen /   
        Willenserklärungen 

M.1	 Wenn	Sie	mit	uns	einmal	nicht	zufrieden	sind

Versicherungsombudsmann
M.1.1 Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte 
an Ihren / Ihre Betreuer oder direkt an uns.
Unser Unternehmen ist dem Verein Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de 
beigetreten und nimmt an dessen Streitbeilegungsverfahren teil.
Der Ombudsmann schlichtet Streitigkeiten mit dem Versicherungsunter-
nehmen bis zu einem Gegenstandswert von 100 000 Euro. Nachdem Sie 
Ansprüche bei uns geltend gemacht haben, können Sie den Ombuds-
mann formlos, per Post, Telefon oder E-Mail ansprechen. Die kostenfreie 
Rufnummer aus dem deutschen Telefonfestnetz lautet: 0800-3 69 60 00. 
Das Verfahren ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Das Versiche-
rungsunternehmen ist an Entscheidungen bis 10 000 Euro gebunden.

Haben Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem 
Weg, beispielsweise über eine Webseite oder via E-Mail geschlossen, 
können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommis-
sion eingerichtete Online-Streitbeilegungsplattform http://ec.europa.eu/
consumers/odr nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort zunächst an uns 
und dann an den Versicherungsombudsmann e.V. weitergeleitet.
Geben Sie bitte im Beschwerdeformular folgende E-Mail-Adresse an: 
odr-kommunikation@bavariadirekt.de. Diese E-Mail-Adresse dient aus-
schließlich der Kommunikation zwischen der Europäischen Kommission 
und uns. Wenn Sie direkt mit uns in Kontakt treten wollen, nutzen Sie 
bitte unsere allgemeinen Kontaktadressen. 

Versicherungsaufsicht
M.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich 
auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße	108,	53117	Bonn;	E-Mail:	poststelle@bafin.de;	Tel.:	02	28/41	08-0;	
Fax 02 28/41 08-15 50. Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg
M.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten.
Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe 
des Schadens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfahren 
nach A.2.17.

M.2	 Gerichtsstände

Wenn	Sie	uns	verklagen
M.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuen-
de Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn	wir	Sie	verklagen
M.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
–  dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
	Ihres	Betriebs	befindet,	wenn	Sie	den	Versicherungsvertrag	für	Ihren	
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 

Sie	haben	Ihren	Wohnsitz	oder	Geschäftssitz	ins	Ausland	verlegt
M.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt oder Ihren Geschäftssitz nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbe-
reich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegt haben oder Ihr Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist,  bestimmt sich abweichend der Regelungen nach M.2.1 und 
M.2.2 die gerichtliche Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung.
Bei Klagen gegen den Versicherungsvertreter bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz dessen gewerblicher 
Niederlassung oder dessen Wohnsitz.

M.3	 Anzeigen	/	Willenserklärungen

Form
M.3.1 So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sollen Sie die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versiche-
rer erfolgen, in Textform abgeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unbe-
rührt.



Nichtanzeige	einer	Anschriften-	bzw.	Namensänderung
M.3.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber abgeben wol-
len, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten 
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
M.3.3 Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift  Ihres Gewerbebe-
triebs	abgeschlossen,	finden	bei	einer	Verlegung	der	gewerblichen	Nie-
derlassung die Bestimmungen nach M.3.2 entsprechend Anwendung.

 n Bedingungsänderung 

N.1		In	welchen	Fällen	dürfen	wir	die	Bedingungen	ändern?	
Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit Wir-
kung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn
–  ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen ein-

zelne Bedingungen des Vertrages beruhen,
–  sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmittel-

bare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, 
–  ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt 

und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an 
deren Stelle tritt oder

–  die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne 
Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem 
geltenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vor-
schriften keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmittelbar 
davon betroffen sind. 
Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den Fäl-
len der o.g. gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch dann, 
wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen Versiche-
rers handelt. 
Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schlie-
ßung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstandenen 
Vertrags lücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder das 
bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung nicht in unbedeutendem Maße gestört ist. 

N.2  Wirksamkeitsvoraussetzungen
Die nach N.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen in Textform mit und 
erläutern	sie.	Sie	finden	Anwendung,	wenn	wir	Ihnen	die	Änderung	sechs	
Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und Sie in 
Textform über ihr Kündigungsrecht nach G.2.10 belehrt haben.

anhang 1: tabellen zum schadenfreiheitsrabattsystem

1 Pkw
1.1	 Einstufung	von	Pkw	in	Schadenfreiheitsklassen	(SF-Klassen)
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Dauer des schadenfreien und 
ununterbrochenen Verlaufs

SF-	und
S-Klassen

Beitragssatz
KH und VK in %

35 Kalenderjahre SF 35  20

34 Kalenderjahre SF 34  21

33 Kalenderjahre SF 33  21

32 Kalenderjahre SF 32  22

31 Kalenderjahre SF 31  22

30 Kalenderjahre SF 30  22

29 Kalenderjahre SF 29  23

28 Kalenderjahre SF 28  23

27 Kalenderjahre SF 27  23

26 Kalenderjahre SF 26  24

25 Kalenderjahre SF 25  24

24 Kalenderjahre SF 24  25

23 Kalenderjahre SF 23  25

22 Kalenderjahre SF 22  26

21 Kalenderjahre SF 21  26

20 Kalenderjahre SF 20  27

19 Kalenderjahre SF 19  27

18 Kalenderjahre SF 18  28

17 Kalenderjahre SF 17  29

16 Kalenderjahre SF 16  30

15 Kalenderjahre SF 15  30

14 Kalenderjahre SF 14  31

13 Kalenderjahre SF 13  32

12 Kalenderjahre SF 12  33

11 Kalenderjahre SF 11  35

10 Kalenderjahre SF 10  36

 9 Kalenderjahre SF 9  37

 8 Kalenderjahre SF 8  39

 7 Kalenderjahre SF 7  41

 6 Kalenderjahre SF 6  43

 5 Kalenderjahre SF 5  45

 4 Kalenderjahre SF 4  48

 3 Kalenderjahre SF 3  51

 2 Kalenderjahre SF 2  55

 1 Kalenderjahr SF 1  60

 – SF ½  70

  – S  85

 – 0 100

 – M 120

Die in der Tabelle genannten Beitragssätze sind normiert und ändern 
sich	je	nach	den	bei	Ihnen	vorliegenden	individuellen	Tarifierungsmerk-
malen (siehe Versicherungsschein).



1.2	 Rückstufung	im	Schadenfall	bei	Pkw
1.2.1		Kfz-Haftpflichtversicherung	 1.2.2  Vollkaskoversicherung 
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aus Klasse
bei 1  
Schaden	
nach Klasse

bei 2 
Schäden

bei 3 
Schäden

bei 4 und 
mehr 
Schäden

SF 35 SF 23 SF 9 SF 2 M

SF 34 SF 17 SF 6 SF 1 M
SF 33 SF 16 SF 6 SF 1 M
SF 32 SF 16 SF 6 SF 1 M

SF 31 SF 15 SF 5 SF 1 M

SF 30 SF 15 SF 5 SF 1 M

SF 29 SF 14 SF 5 SF 1 M

SF 28 SF 14 SF 5 SF ½ M

SF 27 SF 13 SF 4 SF ½ M

SF 26 SF 13 SF 4 SF ½ M

SF 25 SF 12 SF 4 SF ½ M

SF 24 SF 12 SF 3 SF ½ M

SF 23 SF 11 SF 3 SF ½ M

SF 22 SF 11 SF 3 SF ½ M

SF 21 SF 10 SF 3 SF ½ M

SF 20 SF 10 SF 2 SF ½ M

SF 19 SF 9 SF 2 SF ½ M

SF 18 SF 9 SF 2 SF 0 M

SF 17 SF 8 SF 1 SF 0 M

SF 16 SF 7 SF 1 SF 0 M

SF 15 SF 7 SF 1 SF 0 M

SF 14 SF 6 SF 1 SF 0 M

SF 13 SF 6 SF 1 SF 0 M

SF 12 SF 5 SF ½ 0 M

SF 11 SF 5 SF ½ 0 M

SF 10 SF 4 SF ½ M M

SF 9 SF 3 SF ½ M M

SF 8 SF 3 SF ½ M M

SF 7 SF 2 S M M

SF 6 SF 2 S M M

SF 5 SF 1 0 M M

SF 4 SF 1 0 M M

SF 3 SF ½ 0 M M

SF 2 SF ½ 0 M M

SF 1 SF ½ M M M

SF ½ 0 M M M

S M M M M

0 M M M M

M M M M M

aus Klasse
bei 1  
Schaden	
nach Klasse

bei 2 
Schäden

bei 3 
Schäden

bei 4 und 
mehr 
Schäden

SF 35 SF 28 SF 15 SF 8 M

SF 34 SF 23 SF 11 SF 6 M
SF 33 SF 22 SF 11 SF 6 M
SF 32 SF 21 SF 10 SF 6 M

SF 31 SF 21 SF 10 SF 5 M

SF 30 SF 20 SF 9 SF 5 M

SF 29 SF 19 SF 9 SF 4 M

SF 28 SF 18 SF 8 SF 4 M

SF 27 SF 18 SF 8 SF 4 M

SF 26 SF 17 SF 7 SF 4 M

SF 25 SF 16 SF 7 SF 3 M

SF 24 SF 15 SF 6 SF 3 M

SF 23 SF 15 SF 5 SF 2 M

SF 22 SF 14 SF 5 SF 2 M

SF 21 SF 13 SF 4 SF 1 M

SF 20 SF 12 SF 4 SF 1 M

SF 19 SF 12 SF 3 SF 1 M

SF 18 SF 11 SF 3 SF 1 M

SF 17 SF 10 SF 2 SF 1 M

SF 16 SF 9 SF 2 SF ½ M

SF 15 SF 9 SF 1 SF ½ M

SF 14 SF 8 SF 1 0 M

SF 13 SF 7 SF 1 0 M

SF 12 SF 6 SF ½ M M

SF 11 SF 6 SF ½ M M

SF 10 SF 5 SF ½ M M

SF 9 SF 4 SF ½ M M

SF 8 SF 3 0 M M

SF 7 SF 2 0 M M

SF 6 SF 2 0 M M

SF 5 SF 1 0 M M

SF 4 SF 1 0 M M

SF 3 SF ½ 0 M M

SF 2 SF ½ M M M

SF 1 SF ½ M M M

SF ½ M M M M

0 M M M M

M M M M M



3 Teil- und Minikaskoversicherung:
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Typklassen Schadenbedarfsindexwerte

10                   unter  49,5

11  49,5 bis unter  61,9
12  61,9 bis unter  71,6
13  71,6 bis unter  79,8

14  79,8 bis unter  86,6

15  86,6 bis unter  92,0

16  92,0 bis unter  97,7

17  97,7 bis unter 103,7

18 103,7 bis unter 110,4

19 110,4 bis unter 118,0

20 118,0 bis unter 125,4

21 125,4 bis unter 133,3

22 133,3 bis unter 144,0

23 144,0 bis unter 165,4

24 165,4 bis unter 196,0

25 ab 196,0

anhang 2: tabellen zu den typklassen
Für Pkw gelten folgende Typklassen: 

1	 Kfz-Haftpflicht	versicherung:

2 Vollkaskoversicherung:

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte

10                   unter  39,5

11  39,5 bis unter  53,1
12  53,1 bis unter  62,7
13  62,7 bis unter  69,0

14  69,0 bis unter  74,3

15  74,3 bis unter  80,2

16  80,2 bis unter  88,3

17  88,3 bis unter  96,8

18  96,8 bis unter 105,5

19 105,5 bis unter 116,5

20 116,5 bis unter 125,2

21 125,2 bis unter 135,9

22 135,9 bis unter 145,3

23 145,3 bis unter 156,2

24 156,2 bis unter 169,6

25 169,6 bis unter 184,3

26 184,3 bis unter 206,3

27 206,3 bis unter 232,3

28 232,3 bis unter 276,4

29 276,4 bis unter 330,1

30 330,1 bis unter 377,5

31 377,5 bis unter 438,7

32 438,7 bis unter 516,6

33 516,6 bis unter 696,7

34 ab 696,7

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte

10                   unter  36,4

11  36,4 bis unter  47,5
12  47,5 bis unter  56,3
13  56,3 bis unter  65,3

14  65,3 bis unter  75,2

15  75,2 bis unter  87,5

16  87,5 bis unter  97,2

17  97,2 bis unter 109,7

18 109,7 bis unter 122,2

19 122,2 bis unter 133,6

20 133,6 bis unter 147,8

21 147,8 bis unter 166,4

22 166,4 bis unter 183,6

23 183,6 bis unter 210,9

24 210,9 bis unter 241,7

25 241,7 bis unter 271,8

26 271,8 bis unter 306,7

27 306,7 bis unter 354,9

28 354,9 bis unter 416,5

29 416,5 bis unter 487,0

30 487,0 bis unter 628,8

31 628,8 bis unter 763,9

32 763,9 bis unter 975,5

33 ab 975,5

anhang 3: tabellen zu den regionalklassen
Für Pkw gelten folgende Regionalklassen: 

1.	 In	der	Kfz-Haftpflichtversicherung:

Regionalklasse Schadenbedarfsindexwerte

 1                    unter 84,7

 2  84,7 bis unter  90,7
 3  90,7 bis unter  93,6
 4  93,6 bis unter  95,8

 5  95,8 bis unter  98,3

 6  98,3 bis unter 100,8

 7 100,8 bis unter 103,9

 8 103,9 bis unter 106,9

 9 106,9 bis unter 111,1

10 111,1 bis unter 115,4

11 115,4 bis unter 120,0

12 ab 120,0



anhang 4: tarifgruppen

1 Tarifgruppe A
1.1	 Die	Beiträge	der	Tarifgruppe	A	gelten	in	der	Kfz-Haftpflichtversiche-
rung bei Pkw für
a)  Landwirte und Gartenbaubetriebe
   landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 in 

Verbindung mit § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, die Mitglieder einer land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufs-
genossenschaft sind, deren Betrieb eine Mindestgröße von 1/2 ha, 
bei einem Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 ha hat 
und die diesen Betrieb selbst bewirtschaften;

b)  Ehemalige Landwirte
   ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraus-

setzungen nach 1.1.a unmittelbar vor Übergabe des Betriebes er-
füllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

c)  Familienangehörige
  –  Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen 

nach 1.1.a oder 1.1.b erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Fami-
lienangehörigen mit den vorgenannten Personen in häuslicher 
Gemeinschaft leben, von ihnen unterhalten werden und keiner 
weiteren Erwerbstätigkeit nachgehen;

  –  Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen nach 
1.1.a erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen 
mit den vorgenannten Personen in häuslicher Gemeinschaft 
 leben, im betroffenen landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt 
sind und keiner weiteren Erwerbstätigkeit nachgehen;
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2. In der Vollkaskoversicherung:

Regionalklasse Schadenbedarfsindexwerte

 1          unter  86,8

 2  86,8 bis unter  93,2
 3  93,2 bis unter  98,0
 4  98,0 bis unter 102,0

 5 102,0 bis unter 107,0

 6 107,0 bis unter 112,6

 7 112,6 bis unter 119,2

 8 119,2 bis unter 127,4

 9 ab 127,4

3. In der Teil- und Minikaskoversicherung:

Regionalklasse Schadenbedarfsindexwerte

 1                   unter  64,1

 2  64,1 bis unter  71,7
 3  71,7 bis unter  77,4
 4  77,4 bis unter  83,1

 5  83,1 bis unter  89,4

 6  89,4 bis unter  95,2

 7  95,2 bis unter 104,5

 8 104,5 bis unter 113,8

 9 113,8 bis unter 123,5

10 123,5 bis unter 137,4

11 137,4 bis unter 154,1

12 154,1 bis unter 174,7

13 174,7 bis unter 190,9

14 190,9 bis unter 214,6

15 214,6 bis unter 244,5

16 ab 244,5

d)  Witwen und Witwer
   nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tod 

die Voraussetzungen nach 1.1.a oder 1.1.b erfüllt haben.

1.2 Die Beiträge der Tarifgruppe A richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.

2 Tarifgruppe B
2.1	 Die	Beiträge	der	Tarifgruppe	B	gelten	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	Kas-
koversicherung für Versicherungs verträge von Pkw, die zugelassen sind 
auf
2.1.1  Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter von
a)   Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des deutschen öffentlichen Rechts;
b)   juristischen Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck 

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen 
würden und wenn

  –  an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen öf-
fentlichen Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind oder

  –  sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der 
Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bundeshaushaltsord-
nung oder die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften 
der Länder);

c)   mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgaben-
ordnung);

d)   als gemeinnützig anerkannten Einrichtungen (§ 52 Abgaben-
ordnung),	die	im	Haupt	zweck	der	Gesundheitspflege	und	Fürsorge	
oder	der	Jugend-	und	Altenpflege	dienen	oder	die	im	Hauptzweck	
durch Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung 
oder der Volks- und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf materi-
ellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen;

e)   Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
f)   Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der unter 2.a bis 2.e ge-

nannten juristischen Personen und Einrichtungen, sofern ihre nicht 
selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für die-
se	mindestens	50 %	der	normalen	Arbeitszeit	beansprucht	und	so-
fern sie von ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie die bei die-
sen  juristischen Personen und Einrichtungen in einem anerkannten 
Ausbildungsverhältnis stehenden Personen, ferner Berufssoldaten 
und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht freiwillig Wehrdienst 
Leistende und Freiwilligendienst Leistende; freiwillige Helfer);

g)   Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die nach 2.f 
genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls die Fahrzeuge 
dem deutschen Zulassungsverfahren unterliegen; 

h)   Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen 
Dienstes,	wenn	sie	die	Voraussetzungen	von	2.f	oder 2.g	unmittel-
bar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung 
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht 
berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten, 
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei 
	ihrem	Tode	die	Voraussetzungen	von	2.f,	2.g	oder 2.h	erfüllt	haben;	

i)   Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pen-
sionären und Rentnern, die die Voraussetzungen von 2.f, 2.g oder 
2.h er füllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht 
erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in häus-
licher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden. 

2.1.2 Personen, die in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis bei 
den in 2.1.1 genannten juristischen Personen und Einrichtungen stehen,

2.1.3 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht 
Wehr-	bzw.	Zivildienstpflichtige	und	freiwillige	Helfer),

2.1.4  Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die in 2.1.1 ge-
nannten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche Staats-
angehörige sind und die Pkw dem deutschen Zulassungsverfahren 
unterliegen,



2.1.5  Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen nach 2.1.1 oder 2.1.4 unmittel-
bar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt 
haben und nicht anderweitig berufstätig sind,

2.1.6 nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von 
Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Solda-
ten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei 
 ihrem Tode die Voraussetzungen nach 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 oder 2.1.5 erfüllt 
 haben,

2.1.7 Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären 
und Rentnern, die die Voraussetzungen nach 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 oder 2.1.5 
erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbs-
tätig sind und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemein-
schaft leben und von ihnen unterhalten werden.

2.2 Abweichend von 2.1 gelten die Beiträge der Tarifgruppe B auch für 
Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen sind auf die in 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 und 2.1.7 genannten Personen, wenn deren Arbeit-
geber (Dienstherr) die Voraussetzungen gemäß 2.1.1.a zum 01.01.1994 
erfüllt hatte, zum Zeitpunkt der Antragstellung jedoch nicht mehr erfüllt, 
weil er in ein privatwirtschaftliches Unternehmen umgewandelt worden 
ist. Die übrigen Vorschriften über die Zuordung zur Tarifgruppe B bleiben 
unberührt. 

2.3 Die Beiträge der Tarifgruppe B richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.

2.4 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten nicht für Versicherungsver-
träge von Pkw, die Ausfuhrkennzeichen führen.

3 Tarifgruppe F
3.1	 Die	 Beiträge	 der	 Tarifgruppe	 F	 gelten	 in	 der	 Kfz-Haftpflicht-	 und	
 Kaskoversicherung für Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen 
sind auf
a)  Festangestellte Mitarbeiter von
  – Kreditinstituten im Sinne des Kreditwesengesetzes;
  –  Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes;
  – Bausparkassen;
  – Sparkassenverbänden;
  – Genossenschaftsverbänden;
  – gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsträgern;
  –  Tochterunternehmen in mehrheitlichem Eigentum der vorge-

nannten Institutionen.
b)   Selbständige Versicherungsvermittler (§ 84 Handelsgesetzbuch) 

und Versicherungsmakler sowie deren festangestellte Mitarbeiter.
c)   Pensionäre und Rentner, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in den 

 Ruhestand dem in 4.1.a oder 4.1.b genannten Personenkreis ange-
hörten. 

d)   Nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Per-
sonen, die zum Zeitpunkt ihres Todes dem in 4.1.a, 4.1.b oder 4.1.c 
genannten Personenkreis angehörten.

e)   Familienangehörige von Personen, die dem in 4.1.a, 4.1.b oder 4.1.c 
genannten Personenkreis angehören; Voraussetzung ist, dass die 
Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorge-
nannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen 
unterhalten werden.

3.2 Die Beiträge zur Tarifgruppe F richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.

3.3 Die Beiträge der Tarifgruppe F gelten nicht für Versicherungsverträ-
ge von Pkw, die ein amtlich abgestempeltes rotes Kennzeichen führen.

4 Tarifgruppe N
Die	Beiträge	der	Tarifgruppe	N	gelten	in	der	Kfz-Haftpflicht-	und	in	der	
Kaskoversicherung für Versicherungsverträge von Pkw, soweit keine Ein-
stufung nach 1 bis 4 erfolgen kann.
Die Beiträge der Tarifgruppe N richten sich auch nach der Branche und 
der Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

anhang 5: art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Aus-
nahme von Mietwagen, Taxis und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

2 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Pkw, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines 
Fahrers ver mietet werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei 
Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens 
sechs Monate überlassen werden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist 
es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, 
 denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen 
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der
OVAG – Ostdeutsche Versicherung AG
Postfach 90 02 65
81502 München schriftlich nachzuholen.
BavariaDirekt ist eine eingetragene Marke der OVAG.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten	 zu	den	Folgen	einer	Verletzung	der	Anzeigepflicht	 können	Sie	der	
nachstehenden Information entnehmen:

Welche	vorvertraglichen	Anzeigepflichten	bestehen?
Sie	sind	bis	zur	Abgabe	 Ihrer	Vertragserklärung	verpflichtet,	alle	 Ihnen	
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
 gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige	verpflichtet.

Welche	Folgen	können	eintreten,	wenn	eine	vorvertragliche	Anzeige-
pflicht	verletzt	wird?

1.	Rücktritt	und	Wegfall	des	Versicherungsschutzes
Verletzen	Sie	die	vorvertragliche	Anzeigepflicht,	können	wir	vom	Vertrag	
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz, 
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei	grob	fahrlässiger	Verletzung	der	Anzeigepflicht	haben	wir	kein	Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den 
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir
dennoch	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	Sie	nachweisen,	dass	der	nicht	
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
–	noch	für	die	Feststellung	oder	den	Umfang	unserer	Leistungspflicht
ursächlich	war.	Unsere	Leistungspflicht	entfällt	jedoch,	wenn	Sie	die	An-
zeigepflicht	arglistig	verletzt	haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht	lediglich	einfach	fahrlässig	oder	schuldlos	verletzt	haben,	
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
 kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

3.	Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht	fahrlässig	verletzt,	werden	die	anderen	Bedingungen	rückwirkend	
Vertragsbestandteil.	 Haben	 Sie	 die	 Anzeigepflicht	 schuldlos	 verletzt,	
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf die-
ses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4.	Ausübung	unserer	Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht,	 die	 das	 von	 uns	 geltend	 gemachte	 Recht	 	begründet,	
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für die-
se die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten	sind.	Die	Frist	beträgt	zehn	Jahre,	wenn	Sie	die	Anzeigepflicht	vor-
sätzlich oder arglistig verletzt haben.

5.	Stellvertretung	durch	eine	andere	Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person 
vertreten,	so	sind	bezüglich	der	Anzeigepflicht,	des	Rücktritts,	der	Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
 eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass	 die	 Anzeigepflicht	 nicht	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 verletzt	
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

II. Mitteilung nach § 19 absatz 5 VVg über die Folgen einer Verletzung 
der	gesetzlichen	Anzeigepflicht
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1. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt im erforder-
lichen Umfang vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages für die 
Prüfung und Einschätzung des zu versichernden Risikos sowie zur Ver-
waltung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im 
Schaden- oder Leistungsfall.

2. Code of Conduct (CoC)
Der CoC beinhaltet Verhaltensregeln zur Förderung des Datenschutzes 
in der Versicherungswirtschaft, welche die gesetzlichen  Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes und des Versicherungsvertrags-
gesetzes konkretisieren sowie darüber hinaus datenschutzrechtliche 
Mehrwerte für die Kunden schaffen. Diese Verhaltensregeln wurden von 
der Versicherungswirtschaft zusammen mit den Datenschutzaufsichts-
behörden der Länder und unter Einbeziehung der Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. erarbeitet.

Die Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer Bayern sind den 
Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft beigetreten 
und	haben	sich	damit	zu	deren	Einhaltung	verpflichtet.		Die	Verhaltens-
regeln	finden	Sie	im	Internet	unter

www.bavariadirekt.de/code-of-conduct

Auf Wunsch erhalten Sie einen Ausdruck der Verhaltensregeln (CoC), eine 
Liste der Unternehmen unseres Konzerns, die an einer zentralen Daten-
verarbeitung teilnehmen, unser Verfahrensverzeichnis sowie eine Liste 
der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten.

Ferner können Sie im Internet die Kontaktdaten unseres Datenschutzbe-
auftragten abrufen.

3.	Auskunfts-	und	Berichtigungsrecht,	Löschen	und	Sperren
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten be-
antragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten ver-
langen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf 
Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn sich deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung als unzulässig oder nicht mehr 
erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie nach den Verhaltensregeln 
des CoC geltend machen. 

4. Widerspruchsmöglichkeit
Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur zur Werbung 
für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der 
Unternehmen unserer Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur 
Markt- und Meinungsforschung verwendet. Dem können Sie ohne Aus-
wirkungen auf den Versicherungsvertrag formlos widersprechen. 

5.	Hinweis-	und	Informationssystem	
Die informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68 in 65205 Wiesbaden be-
treibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS). 

Betroffene, deren Daten in HIS gespeichert werden, werden darüber 
 informiert. Sie haben das Recht, von informa HIS GmbH Auskunft da rüber 
zu erhalten, ob und mit welchen Daten Sie im System gespeichert sind. 
Eine	detaillierte	Beschreibung	des	HIS	finden	Sie	im	Internet	unter	

www.informa-his.de

6. Datenaustausch mit anderen Versicherern
Sie	sind	als	Antragsteller	und	Vertragspartner	verpflichtet,	unsere	Fragen,	
insbesondere zur Risikoeinschätzung und im Leistungsfall vollständig 
und	wahrheitsgemäß	zu	beantworten.	Zur	Ergänzung	oder	Verifizierung	
Ihrer Angaben (auch zu versicherten Personen) kann ein Datenaustausch 
mit anderen Versicherern erforderlich werden.

Wechseln Sie von einem anderen Kfz-Versicherer zu uns, ist für die 
Einstufung	 des	 Kfz-Haftpflicht-	 und	Vollkaskovertrags	 die	Vorversiche-
rungszeit maßgeblich, falls unser Tarif ein Schadenfreiheitssystem für 
Ihr Fahrzeug vorsieht. Wir sind nach den Regelungen in den AKB über 
„Auskünfte zum Schadenverlauf“ berechtigt, beim Vorversicherer zum 
Schadenverlauf anzufragen und das Ergebnis der Anfrage zu speichern.

Weitere Sachverhalte sind in Artikel 16 der Verhaltensregeln (CoC) be-
schrieben. 

Falls Sie Fragen dazu haben oder erwähnte Unterlagen wünschen, 
 wenden Sie sich bitte an

OVAG – Ostdeutsche Versicherung AG
Postfach 90 02 65
81502 München
Telefon: (0 89) 46 22 47 22
Telefax: (0 89) 46 22 47 21
E-Mail: datenschutz@bavariadirekt.de
Website: www.bavariadirekt.de

BavariaDirekt ist eine eingetragene Marke der OVAG.

III. Merkblatt zur Datenverarbeitung (Code of Conduct)
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